
  
 

Studien- und Prüfungsordnung 
der Evangelischen Hochschule Freiburg 

für die Bachelorstudiengänge  
Religionspädagogik/Gemeindediakonie,  

Soziale Arbeit und 
Kindheitspädagogik 

 
Vom 27. November 2012 

in der Fassung vom 30. Januar 2025 
 

Gemäß § 10 des Kirchlichen Gesetzes über die Evangelische Hochschule der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden vom 24. April 2010, zuletzt geändert am 21. Oktober 2020 
(GVBl. 2021, Teil I, S. 34) in Verbindung mit § 14 Absatz 2 Nr. 12 der Rechtsverordnung 
über die Verfassung der Evangelischen Hochschule Freiburg vom 21. Juli 2021 erlässt 
der Senat der Evangelischen Hochschule der Evangelischen Landeskirche in Baden fol-
gende Satzung: 
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A. Allgemeiner Teil 
 

I. Allgemeines 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

 
Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für die folgenden Bachelorstudiengänge der 
Evangelischen Hochschule Freiburg (im Folgenden: Hochschule): 
 
1. Religionspädagogik/Gemeindediakonie, 
2. Soziale Arbeit und 
3. Kindheitspädagogik. 
 
 

§ 2 
Immatrikulationsvoraussetzungen 

 
(1) Zu den Studiengängen nach § 1 kann eingeschrieben werden, wer die Zugangsvo-
raussetzungen für ein Studium nach § 58 Landeshochschulgesetz (LHG) erfüllt und im 
Rahmen des hochschuleigenen Zulassungsverfahrens eine Zulassung erhalten hat. Nä-
heres regelt die Hochschule in einer Zulassungs- und Immatrikulationsordnung und ge-
gebenenfalls in weiteren, studiengangsspezifischen Zulassungsregelungen. 
 
(2) Die Organisation des Zulassungs- und Auswahlverfahrens obliegt dem Bewerbungs-
amt der Hochschule. 
 
(3) Die Immatrikulation an der Hochschule ist ferner abhängig von der Entrichtung einer 
Verwaltungsgebühr, des Beitrags für das Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald sowie 
der vertraglich vereinbarten Studienentgelte. Das Nähere bestimmt die Gebührenrege-
lung der Hochschule (§ 12 EH-G). Über die Zahlung der Studienentgelte für die Teil-
nahme am Studiengang ist mit der bzw. dem Studierenden eine schriftliche privatrechtli-
che Vereinbarung zu treffen. 
 
(4) Es kann die Zulassung in ein Vollzeitstudium oder ein Teilzeitstudium beantragt wer-
den, sofern ein Teilzeitstudium in den Studiengängen nach § 1 angeboten wird. Mit Zu-
stimmung des Prüfungsamtes (§ 4) ist ein Wechsel zwischen Vollzeit- und Teilzeitstudium 
(und umgekehrt) möglich. 
 
 

§ 3 
 Studienberatung 

 
(1)  Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch das Studierendensekretariat. Die fach-
liche Studienberatung erfolgt durch die Lehrenden der beteiligten Fachbereiche und 
durch die jeweilige Studiengangsleitung. 
 
(2) Für Studierende mit Behinderung/chronischen Krankheiten sowie für Gleichstellungs-
fragen stehen den Studierenden für eine spezielle Studienberatung die Beauftragte bzw. 
der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen/chronischen Krankheiten und die 
Gleichstellungsbeauftragte bzw. der Gleichstellungsbeauftragte zur Verfügung. 

 



 

 
II. Organisation und Zuständigkeiten in Prüfungsangelegenheiten 

 
§ 4 

Prüfungsamt 
 
(1)  Für die administrative Umsetzung der Studien- und Prüfungsordnungen und zur Un-
terstützung des Gemeinsamen Prüfungsausschusses (§ 5) ist an der Hochschule ein 
Prüfungsamt eingerichtet. 
 
(2) Es ist insbesondere zuständig für 
 
1. die Organisation der Prüfungen,  
2. die Bearbeitung von Anträgen Studierender in Prüfungsangelegenheiten,  
3. die Genehmigung von individuellen Studienverlaufsplänen, 
4. die Beratung der Studierenden in prüfungsrechtlichen Fragen, 
5. die Ausstellung der Zeugnisse und Urkunden (§§ 30 und 31) sowie 
6. die Koordination der Prüfungsangelegenheiten. 
 
(3) Die Rektorin bzw. der Rektor bestellt eine Professorin bzw.  einen Professor als die 
Leiterin bzw. den Leiter des Prüfungsamtes für vier Jahre. Erneute Bestellung ist zuläs-
sig.  
 
 

§ 5 
Gemeinsamer Prüfungsausschuss, Beschwerdeausschuss 

 
(1) Für die Organisation von Bachelorprüfungen sowie die durch diese Studien- und Prü-
fungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist der Gemeinsame Prüfungsausschuss der 
Hochschule zuständig.  
 
(2) Der Gemeinsame Prüfungsausschuss hat sieben Mitglieder. Die Amtszeit der Mit-
glieder beträgt vier Jahre. Erneute Bestellung ist zulässig. 
 
(3) Die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 4 Abs. 3) hat von Amts wegen den 
Vorsitz inne. Die Dekaninnen bzw. Dekane der Fachbereiche, denen die in § 1 genannten 
Studiengänge zugeordnet sind, sind von Amts wegen Mitglieder des Gemeinsamen Prü-
fungsausschusses. Die Stellvertretung der bzw. des Vorsitzenden rotiert zwischen den 
Mitgliedern des Gemeinsamen Prüfungsausschusses. Die weiteren Mitglieder des Ge-
meinsamen Prüfungsausschusses werden von der Rektorin bzw. dem Rektor aus dem 
Kreis der Professorinnen und Professoren bestellt. Andere Professorinnen und Profes-
soren, Lehrbeauftragte sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben und Mitarbeitende des 
Prüfungsamtes können beratend hinzugezogen werden. Die Leitung des Prüfungsamtes 
führt die Geschäfte des Gemeinsamen Prüfungsausschusses. 
 
(4) Der Gemeinsame Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der 
Studien- und Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig den beteilig-
ten Fachbereichen über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten. Im Bedarfsfall 
berichtet er über die tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bachelorthesis sowie über 
die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch 
die Hochschule offen zu legen. Der Gemeinsame Prüfungsausschuss gibt Anregungen 
zur Reform des Studienplans und der Studien- und Prüfungsordnung.  



 

(5) Der Gemeinsame Prüfungsausschuss kann die ihm obliegenden Aufgaben auf das 
Prüfungsamt übertragen. 
 
(6) Zu den Aufgaben des Gemeinsamen Prüfungsausschusses gehören insbesondere: 
 
1. Entscheidungen bezogen auf eine koordinierte Organisation von Modulprüfungen, 
2. Entscheidungen zur Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung der Studien- und 

Prüfungsordnung an der Hochschule,  
3. Entscheidungen über eine zweite Wiederholung (§ 16) und über das Erlöschen des 

Prüfungsanspruches und der Zulassung zum Studium gem. § 21 sowie gem. § 32 
Abs. 5 Satz 4 LHG, 

4. Entscheidungen über die Anerkennung von Studienleistungen und Studienzeiten, die 
an anderen Hochschulen erbracht wurden gem. § 18, 

5. Entscheidungen über die Anrechnung von außerhalb eines Hochschulbereichs er-
worbenen Kenntnissen und Fähigkeiten, 

6. Entscheidungen über die Verlängerung von Bearbeitungszeiten und Abweichungen 
von festgelegten Formen von Prüfungsleistungen und 

7. Entscheidungen bei Täuschung oder Ordnungsverstoß gem. § 14. 
 
(7) Die Mitglieder des Gemeinsamen Prüfungsausschusses haben das Recht, der Ab-
nahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen. 
 
(8) Die Mitglieder des Gemeinsamen Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit (Art. 111 Abs. 1 Grundordnung). Sofern sie nicht in einem Arbeits- bzw. 
Dienstverhältnis zur Landeskirche stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. den Vor-
sitzenden des Gemeinsamen Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. Eine von den Verpflichteten unterschriebene Verpflichtungserklärung ist zu den Ak-
ten der Hochschule zu nehmen. 
 
(9) An der Hochschule besteht ein Beschwerdeausschuss. Ihm obliegt die Entscheidung 
über Rechtsbehelfe in prüfungsrechtlichen Angelegenheiten an der Hochschule. Seine 
Mitglieder sind: 
 
1. die bzw. der von der Rektorin bzw. dem Rektor bestimmte Vorsitzende,  
2. die Rektorin bzw. der Rektor,  
3. die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 4 Abs. 3).  
 
 

§ 6 
Zuständigkeiten des Prüfungsamtes 

 
Die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes ist zuständig für die Entscheidung  
 
1. über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften (§ 14), 
2. über das Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen (§ 15),  
3. über die Bestellung der Prüfenden (§ 7), 
4.   über die Bearbeitung einer Bachelorthesis in einer Einrichtung außerhalb der Hoch-

schule (§ 27 Abs. 3) und 
5.   über die Verlängerung der Bearbeitungszeit von Leistungsnachweisen sowie der Ba-

chelorthesis (§ 10 Abs. 10, § 27 Abs. 6). 
 
 



 

III. Prüfende 
 

§ 7 
Prüfende  

 
(1) Zu Prüferinnen und Prüfern können neben Professorinnen und Professoren auch 
Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis 
und Ausbildung erfahrenen Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch 
die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Prüfer oder 
Prüferin ist in der Regel, wer eine der jeweiligen Prüfungs- oder Studienleistung zugrun-
deliegende Lehrveranstaltung im betreffenden Semester hauptverantwortlich durchge-
führt hat. Bei der Bachelorthesis muss eine bzw. einer der Prüfenden Professorin bzw. 
Professor oder eine andere lehrende Person mit professoralen Aufgaben sein. 
 
(2) Die zu prüfende Person kann für die Bachelorthesis und die mündlichen Prüfungen 
die Prüfende bzw. den Prüfenden oder eine Gruppe von Prüfenden vorschlagen. Der 
Vorschlag begründet keinen Anspruch auf Bestellung der vorgeschlagenen Personen. 
 
(3) Die Namen der Prüfenden sollen den zu prüfenden Personen rechtzeitig bekannt ge-
geben werden. 
 
(4) Für die Prüfenden gilt die Regelung zur Verschwiegenheit in § 5 Abs. 8 Satz 2 ent-
sprechend. 
 
 
 

IV. Studien- und Prüfungsleistungen 
 

§ 8 
Art der Prüfungsleistungen 

 
(1) Im Rahmen des Studiums werden gemäß Modulhandbuch und SPO Besonderer Teil 
benotete Prüfungsleistungen (PL) und unbenotete Prüfungsvorleistungen (PVL) erbracht.  
 
(2) Alle Lehrveranstaltungen, für die weder Prüfungsleistung noch Prüfungsvorleistung 
im Modulhandbuch vorgesehen sind, werden mit einer Studienleistung (SL) (bestan-
den/nicht-bestanden) absolviert. 

 
(3) Folgende im Modulhandbuch aufgeführte Lehrveranstaltungsformen erfordern ihrem 
Wesen nach sowie zur Sicherung und Überprüfung des Kompetenzerwerbs Anwesenheit 
(studentische Anwesenheitspflicht): 
 
 
• Werkstatt,  
• Praktische Übungen,   
• Exkursion, 
• Praktikum. 
 
Der Senat entscheidet auf Vorschlag des Fachbereichs über die Zuordnung von Lehrver-
anstaltungen zu den genannten Kategorien. In einer anwesenheitspflichtigen Lehrveran-
staltung müssen die Praxisanteile überwiegen.   
 



 

(4) Für als präsenzpflichtig definierte Lehrveranstaltungen gilt folgende Anwesenheitsre-
gelung:  Die studentische Anwesenheitspflicht an einer Lehrveranstaltung ist erfüllt, wenn 
die studierende Person mindestens 80 % der für die Lehrveranstaltung vorgesehenen 
Semesterwochenstunden anwesend war. Aus triftigen Gründen, insbesondere aufgrund 
einer Behinderung, einer chronischen oder einer akuten Krankheit, einer Schwanger-
schaft, der Pflege und Erziehung eines Kindes im Alter bis zu 14 Jahren oder der Pflege 
pflegebedürftiger naher Angehöriger im Sinne des Pflegezeitgesetzes kann bei Vorlage 
entsprechender Nachweise eine Anwesenheit von 50 % genügen, wenn der Kompetenz-
erwerb im Rahmen einer Nacharbeit des verpassten Inhalts sichergestellt wird. Wird die 
notwendige Mindeststundenzahl an Präsenz im Sinne der Sätze 1 und 2 dieses Absatzes 
nicht erreicht, gilt die Lehrveranstaltung als nicht bestanden, es sei denn, es liegen triftige 
Gründe für die Nichtteilnahme vor, die die studierende Person nicht zu vertreten hat. Liegt 
ein triftiger Grund vor, gilt die Lehrveranstaltung als nicht belegt und kann zum nächst-
möglichen Zeitpunkt wiederholt werden. Der Nachweis über die Fehlzeiten erfolgt durch 
die Dozierenden. 

 
(5) Prüfungs- oder Studienleistungen können 

 
1. mündlich (§ 9) 
2. schriftlich durch Klausurarbeiten (§ 10), 
3. durch sonstige schriftliche Arbeiten (§ 10) 
4. durch „kurstypische Verfahren“ (§ 10) und / oder 
5. durch Lehrproben (§ 11) 
 
erbracht werden. 

 
 

§ 9 
Mündliche Prüfungs- oder Studienleistungen 

 
(1)  Durch mündliche Prüfungsleistungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermögen. Ferner soll festgestellt werden, ob sie 
über ein breites Grundlagenwissen verfügen. 
 
(2)  Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfenden 
(Kollegialprüfung) oder vor einer Prüferin bzw. einem Prüfer in Gegenwart einer Beisitze-
rin oder eines Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgelegt. 
 
(3)  Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung beträgt für jede zu prüfende Person 20 
Minuten vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in Abschnitt B - Besonderer Teil. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist den geprüften Personen jeweils im 
Anschluss an die mündlichen Prüfungsleistungen bekannt zu geben. 
 
(5)  Studierende, die sich beim nächsten Prüfungstermin der gleichen Modulprüfung un-
terziehen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zu-
gelassen werden, es sei denn, eine zu prüfende Person widerspricht. Die Zulassung er-
streckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 
 



 

 
§ 10 

Klausurarbeiten, sonstige schriftliche Arbeiten und kurstypische Verfahren 
 
(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten sollen die Studierenden 
unter Aufsicht nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln 
mit den gängigen Methoden ihres Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kön-
nen. Ferner soll festgestellt werden, ob sie über notwendiges Grundlagenwissen verfü-
gen. Es können Themen zur Auswahl gestellt werden.  
 
(2) Die Dauer der Klausurarbeiten wird in Abschnitt B - Besonderer Teil festgelegt. Klau-
suren dauern mindestens 60 und höchstens 240 Minuten. 

 
(3) In den sonstigen schriftlichen Arbeiten sollen die Studierenden nachweisen, dass sie 
mit den gängigen Methoden ihres Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kön-
nen. Es können Themen zur Auswahl gestellt werden.  
 
(4) Gegenstand sowohl von Hausarbeit als auch Referat ist die systematische, wissen-
schaftliche Erarbeitung eines fachspezifischen Themas. 
 
(5) Bewertungsgrundlage für eine Hausarbeit ist ausschließlich eine schriftliche Ausar-
beitung.  
 

(6) Referate sind entweder (1) mündliche oder (2) schriftliche oder (3) mündliche und 
schriftliche Leistungsnachweise. Für (3) teilen Lehrende zu Beginn der LV mit, ob und in 
welchem Verhältnis der mündliche Teil bewertet wird. 
 
(7) Der Umfang der sonstigen schriftlichen Arbeiten wird auf Vorschlag der Dekanate vom 
Senat beschlossen und vom Prüfungsamt in angemessener Weise kommuniziert (Leitli-
nien).  
 
(8) Kurstypische Verfahren im Sinne dieser SPO sind die in den Modulhandbüchern fest-
gelegten „kurstypischen Arbeiten“ und „besonderen Verfahren“. Die genaue Form der 
kurstypischen Arbeit oder des besonderen Verfahrens muss von den Modulverantwortli-
chen jeweils definiert und zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben werden. 
Auch die Kriterien der Bewertung und die sonstigen Anforderungen (Bearbeitungsdauer, 
Umfang etc.) müssen zeitgleich bekannt gemacht werden. Der Bearbeitungsaufwand 
muss sich an der im Modulhandbuch hinterlegten ECTS-Punktzahl orientieren und darf 
den inhaltlichen und zeitlichen Umfang einer vergleichbaren mündlichen oder schriftli-
chen Prüfungs- oder Studienleistung nach §§ 9 bis 11 nicht überschreiten. 
Kurstypische Verfahren ermöglichen spezifische und gezielte Leistungsüberprüfungen in 
praxisorientierten Lehrveranstaltungen. Kurstypische Arbeiten oder besondere Verfahren 
können insbesondere sein: Portfolios, Projekt- und Forschungsberichte, Protokolle, 
Durchführung von praktischen Übungen und Präsentationen sowie deren Reflexion und 
Ausarbeitung, Lern- und Forschungstagebücher oder Fallarbeiten.  
 
(9) Das Bewertungsverfahren für die Leistungsnachweise unter §10 soll acht Wochen 
nicht überschreiten. 
 



 

(10) Soweit dies zur Gewährleistung gleicher Prüfungsbedingungen oder aus Gründen, 
die von der zu prüfenden Person nicht zu vertreten sind, erforderlich ist, kann die Bear-
beitungszeit der Klausurarbeiten nach Absatz 1 um einen den Umständen angemesse-
nen Zeitraum verlängert werden. Bei sonstigen schriftlichen Arbeiten nach Absatz 3 kann 
die Frist für die Abgabe um höchstens zwei Monate verlängert werden; die Entscheidung 
darüber trifft die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 6). 
 
 

§ 11 
Lehrproben 

 
(1) In den Lehrproben sollen die Studierenden nachweisen, dass sie über die entspre-
chenden Kompetenzen für die Unterrichts- und Lehrfähigkeit verfügen. 
 
(2) Eine Lehrprobe besteht aus drei Teilbereichen: 

 
1.  einem schriftlichen Entwurf der zu haltenden Unterrichtsstunde, 
2.  der Durchführung einer Unterrichtsstunde von 45-90 Minuten Dauer und 
3.  einem Auswertungsgespräch über die gehaltene Unterrichtsstunde. 
 
Die Leistungen zu 1. und 2. werden je zu 50% gewertet. 

 
(3)  Die Lehrprobe wird vor einem Prüfer oder einer Prüferin und mindestens einem oder 
einer Beisitzenden abgelegt. 
 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferin-
nen bzw. Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende 
Noten zu verwenden: 
 

1 = sehr gut 

2 = gut 

 
3 = befriedigend 

 
4 = ausreichend 

 
5 = nicht ausreichend 

=  eine hervorragende Leistung 

=  eine Leistung, die erheblich über dem Durchschnitt 
liegt 

=  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht 

=  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anfor-
derungen genügt 

=  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-
forderungen nicht mehr genügt 

 

Wird eine Prüfungsleistung von mehreren Prüferinnen oder Prüfern bewertet, errechnet 
sich die Note aus dem Durchschnitt der festgesetzten Noten. 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen werden die einzelnen Noten um 
0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt. Demnach zulässige Zwischenwerte sind: 
1.0, 1.3, 1.7, 2.0, 2.3, 2.7, 3.0, 3.3, 3.7, 4.0, 5.0.  



 

 
(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Mo-
dulnote aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Eine Gewich-
tung ist möglich und im Modulhandbuch sowie der SPO – Besonderer Teil – anzuzeigen. 
Die Note für die Bachelorthesis errechnet sich aus dem Durchschnitt der Noten der bei-
den Prüfenden. Die Modulnoten lauten bei einem Durchschnitt von: 

 
1. 1,00 bis 1,49: „sehr gut“; 
2. 1,50 bis 2,49: „gut“; 
3. 2,50 bis 3,49: „befriedigend“; 
4. 3,50 bis 4,00: „ausreichend“; 
5. über 4,00: „nicht ausreichend“. 
 
§ 15 Abs. 1 S. 2 bleibt unberührt. 
 
(3)  Für die Bildung der Gesamtnote (§ 30) gilt Absatz 2 entsprechend.  
 
(4) Bei der Durchschnittsbildung werden nur die ersten beiden Dezimalstellen hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

 
(5) Die Gesamtnote wird auf Antrag ergänzt durch die ECTS-Note, die gemäß ECTS-
Standards dokumentiert wird. 
  

 
§ 13 

Regelstudienzeit, Studienaufbau und ECTS 
 

(1)  Die Regelstudienzeit beträgt im Vollzeitstudiengang sieben Semester und in Teilzeit 
bis zu 14 Semester. Das Studium umfasst praktische Studienzeiten in Form von Praktika 
oder eines integrierten Praktischen Studiensemesters sowie die Prüfungen einschließlich 
der Abschlussarbeit (Bachelorthesis). Im Rahmen der SPO – Besonderer Teil – werden 
Regeln über die Reihenfolge der Module und die zugehörigen Prüfungen erlassen. 
 
(2) Das Studium gliedert sich in Module, für die nach bestandener Modulprüfung bzw. 
nach Bestehen der Modulteilprüfungen die dem jeweiligen Modul zugeordneten ECTS-
Punkte vergeben werden. ECTS-Punkte für ein Modul werden in der Regel erst erworben, 
wenn alle im Besonderen Teil der Prüfungsordnung und im Modulhandbuch vorgeschrie-
ben Studien- und Prüfungsleistungen für das Modul erfolgreich absolviert wurden. Die 
Module umfassen inhaltlich zusammenhängende Lehrveranstaltungen.  
Sofern sich Module über mehrere Semester erstrecken, werden die vorgesehenen 
ECTS-Punkte semesterweise erworben. 
 
(3) Entsprechend dem Aufwand der Studierenden für die Lehrveranstaltungen, Vor- und 
Nacharbeit, Prüfungsvorbereitung und Prüfungen werden für die Module ECTS-Punkte 
(Credit-Points) entsprechend den für den jeweiligen Studiengang einschlägigen Tabellen 
in Abschnitt B - Besonderer Teil vergeben. Ein ECTS-Punkt entspricht dabei einer durch-
schnittlichen Arbeitsbelastung von 30 Arbeitsstunden. Der Gesamtumfang der für den 
erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen beträgt 210 
ECTS-Punkte.  
 
  



 

§ 14 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn ein Prü-
fungstermin ohne triftigen Grund versäumt wird Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prü-
fungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss unverzüg-
lich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen ein Attest einer von der Hochschule be-
nannten Ärztin bzw. eines von der Hochschule benannten Arztes verlangt werden. Wird 
der Grund als triftig anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegen-
den Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) Soweit die Einhaltung von Fristen für  
 
1. die erstmalige Meldung zu Prüfungen oder 
2. die Wiederholung von Prüfungen, 

 
oder soweit der Grund für das Versäumnis von Prüfungen sowie für Prüfungsleistungen 
betroffen ist, steht der Krankheit der Studierenden die Krankheit eines Kindes gleich, für 
das ihnen die Personensorge zusteht. Entsprechendes gilt bei einer Erkrankung oder 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer oder eines nahen Angehörigen. 
 
(4) Versucht jemand, das Ergebnis der Prüfungsleistungen durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird diese Prüfungsleistung mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
 
(5) Wer den ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von der jeweils 
prüfenden oder der Aufsicht führenden Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung 
ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Gemeinsame Prüfungsausschuss 
(§ 5) die zu prüfende Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschlie-
ßen. 
 
(6) Die von einer Entscheidung nach Absatz 4 bzw. nach Absatz 5 betroffene Person 
kann innerhalb einer Frist eines Monats verlangen, dass die Entscheidung vom Gemein-
samen Prüfungsausschuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen des Gemeinsa-
men Prüfungsausschusses sind ihr unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 
 
 

§ 15 
Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. 
In den im Abschnitt B - Besonderer Teil bestimmten Fällen ist eine Modulprüfung mit 
mehreren Prüfungsleistungen nur bestanden, wenn bestimmte Prüfungsleistungen min-
destens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 
 
(2) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn das Praktische Studiensemester (§ 36 bzw. 
§ 44) bzw. alle Praktika (§ 52) erfolgreich abgeschlossen, sämtliche Modulprüfungen des 



 

Studiums bestanden und die Bachelorthesis mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurden sowie die ECTS-Punkte gemäß § 13 Abs. 2 erreicht sind. 
 
(3) Wurde eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Bachelorthesis schlechter 
als „ausreichend“ (4,0) bewertet, so wird das der geprüften Person bekannt gegeben. Sie 
muss auch Auskunft darüber erhalten, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und 
in welcher Frist die Modulprüfung und die Bachelorthesis wiederholt werden können. 
 
(4) Wurde die Bachelorprüfung nicht bestanden, wird auf Antrag und gegen Vorlage der 
entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheini-
gung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die 
noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelorprüfung 
nicht bestanden ist. 
 
 

§ 16 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können einmal wiederholt werden. Die Wiederho-
lung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Fach-
hochschulen bzw. Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland werden angerechnet. 
 
(2) In den Fällen von § 15 Abs. 1 Satz 2 ist nur eine einzelne, nicht mit mindestens „aus-
reichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistung zu wiederholen. 
 
(3) Die Wiederholungsprüfung soll spätestens im Rahmen der Prüfungstermine des je-
weils folgenden Theoriesemesters abgelegt werden. Wird die Frist für die Durchführung 
der Wiederholungsprüfung versäumt oder eine Modulprüfung erneut nicht bestanden, er-
lischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, das Versäumnis ist von der zu prüfenden Per-
son nicht zu vertreten. 
 
(4) Der Gemeinsame Prüfungsausschuss (§ 5) kann abweichend von der Regelung des 
Absatzes 1 die zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung zulassen, 
wenn die bisherigen Studienleistungen insgesamt die Erwartung begründen, dass das 
Studium erfolgreich abgeschlossen werden kann und nachgewiesen ist, dass infolge ei-
ner außergewöhnlichen Belastung ein besonderer Härtefall vorliegt. Absatz 3 gilt entspre-
chend. 
 
(5) Der Gemeinsame Prüfungsausschuss kann auf der Basis der Evaluation (§ 5 Abs. 4) 
der Studien- und Prüfungsordnung beschließen, dass bestimmte Leistungsnachweise 
abweichend von der Regelung des Absatzes 1 wiederholt werden können. 
 
 

§ 17 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der geprüften Per-
son auf Antrag in angemessener Form Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten, die 
darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle (Prüfungsakten) gewährt.  
 
 



 

§ 18 
Anerkennung und Anrechnung von Leistungen 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse 
werden anerkannt, wenn sie an einer anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen an ausländischen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, sofern hinsichtlich 
der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu denjenigen Leistungen 
oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. Eine Anerkennung unter Auflagen ist mög-
lich. 
 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie 
in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums 
an der Evangelischen Hochschule Freiburg im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein 
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung unter 
Einbeziehung von bereits erreichten ECTS-Punkten vorzunehmen.    
 
(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an Universitäten, ande-
ren Hochschulen und in staatlich anerkannten Fernstudien-Einrichtungen und an Dualen 
Hochschulen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem für Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an Fach- und Ingenieurschulen 
der ehemaligen DDR entsprechend. 
 
(4) Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden auf 
Antrag bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte angerech-
net, soweit die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau 
gleichwertig sind. Die Kriterien für die Anrechnung gibt eine Anrechnungsordnung vor. 
 
(5) Abgeschlossene Ausbildungen an Fachschulen und vergleichbare berufliche Ausbil-
dungen können ebenso wie einschlägige Weiterbildungen, soweit ihre Gleichwertigkeit 
zu Prüfungsleistungen gegeben ist, auf Antrag angerechnet werden. Im Besonderen Teil 
werden zertifizierte Formen sowie auf andere Weise regelhaft erfolgende Anrechnungen 
von einschlägigen Fachausbildungen und Weiterbildungen geregelt. Unberührt bleibt 
eine Anrechnung im Einzelfall. 
 
(6) Werden hochschulische bzw. außerhochschulische Leistungen anerkannt bzw. ange-
rechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen 
und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensys-
temen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anerken-
nung bzw. Anrechnung im Zeugnis (§ 30) ist zulässig. 
 
(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 besteht ein Anspruch auf 
Anerkennung bzw. Anrechnung. Die Anerkennung bzw. Anrechnung von Leistungen, die 
in der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt seitens der Hochschule von 
Amts wegen. Die für die Anerkennung bzw. Anrechnung erforderlichen Unterlagen sind 
von den Studierenden vorzulegen. Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländi-
schen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden 
auf Antrag anerkannt. 
 
(8) Die Entscheidung über die Anerkennungen und Anrechnungen trifft im Einzelfall der 
Gemeinsame Prüfungsausschuss (§ 5) im Anschluss an die Zulassung zum Studium.  



 

 
 

§ 19 
Schutzbestimmungen bei Mutterschutz, Elternzeit und besonderen Lebenslagen 

 
(1)  Auf Antrag einer Studierenden an den Gemeinsamen Prüfungsausschuss (§ 5) sind 
die Mutterschutzfristen, wie sie im Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter 
(MuSchG) festgelegt sind, zu berücksichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nach-
weise beizufügen. Die Mutterschutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Studien- 
und Prüfungsordnung.  
 
(2)  Gleichfalls sind die Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des Gesetzes zum El-
terngeld und zur Elternzeit (BEEG) auf Antrag zu berücksichtigen. Die bzw. der Studie-
rende muss bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab sie bzw. er die 
Elternzeit antreten will, dem Gemeinsamen Prüfungsausschuss unter Beifügung der er-
forderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum oder für welche Zeit-
räume sie bzw. er die Elternzeit in Anspruch nehmen will. Der Gemeinsame Prüfungs-
ausschuss hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einer 
Arbeitnehmerin bzw. einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Elternzeit nach dem BEEG 
auslösen würden, und teilt der bzw. dem Studierenden das Ergebnis sowie gegebenen-
falls die neu festgesetzten Prüfungsfristen unverzüglich mit. Die Bearbeitungsfrist der Ba-
chelorthesis, einer Hausarbeit bzw. sonstiger schriftlicher Arbeit kann nicht durch die El-
ternzeit unterbrochen werden. Das gestellte Thema gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf 
der Elternzeit wird der bzw. dem Studierenden ein neues Thema zur Bearbeitung gestellt. 
 
(3) Studierende können auf schriftlichen Antrag bei Nachweis einer besonders schwieri-
gen Lebenslage, insbesondere wenn sie mit einem Kind unter 14 Jahren, für das ihnen 
die Personensorge zusteht, in demselben Haushalt leben und es überwiegend allein ver-
sorgen, einzelne Prüfungsleistungen und Hochschulprüfungen nach Ablauf der in der 
Studien- und Prüfungsordnung hierfür vorgesehenen Fristen ablegen. Entsprechendes 
gilt für die Fristen zur Erbringung von Studienleistungen. Fristen für Wiederholungsprü-
fungen können nur um bis zu zwei Semester verlängert werden. Die Antragsberechtigung 
erlischt mit dem Ablauf des Semesters, in dem die in Satz 1 genannten Voraussetzungen 
entfallen; die Frist für das Erlöschen des Prüfungsanspruchs gemäß § 21 Abs. 3 und 4 
beginnt mit dem Erlöschen der Berechtigung. Im Übrigen erlischt die Berechtigung spä-
testens mit Ablauf des Semesters, in dem das Kind sein vierzehntes Lebensjahr vollendet 
hat. Studierende haben die entsprechenden Nachweise zu führen und sind verpflichtet, 
Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich der Hochschule mitzuteilen. 

(4) Macht eine zu prüfende Person glaubhaft, dass es ihr wegen Behinderung oder chro-
nischer Erkrankung nicht möglich ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vor-
gesehenen Form oder der vorgesehenen Frist abzulegen, so wird vom Prüfungsamt (§ 
4) gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit zu er-
bringen. Nach Anhörung der oder des Beauftragten für Menschen mit Behinderun-
gen/chronische Erkrankungen kann gestattet werden, gleichwertige Prüfungsleistungen 
in einer anderen Form zu erbringen. Beabsichtigt das Prüfungsamt einen Antrag auf Frist-
verlängerung abzulehnen, ist der studierenden Person die Möglichkeit zu geben, den 
oder die Beauftragte beizuziehen. 

Es kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Entsprechendes gilt für 
Studienleistungen (§§ 18, 20 Abs. 2).  

 



 

 
V. Prüfungen 

 
§ 20 

Prüfungsaufbau 
 
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen und der Abschlussarbeit (Bache-
lorthesis). Die Modulprüfungen setzen sich aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen 
oder einem lehrveranstaltungsübergreifenden Prüfungsgebiet zusammen. Im Abschnitt 
B – Besonderer Teil werden die Modulprüfungen der Bachelorprüfung sowie die einzel-
nen Prüfungsleistungen festgelegt. Modulprüfungen werden in der Regel studienbeglei-
tend in Verbindung und in inhaltlichem Bezug zu Modulen (studienbegleitende Prüfungs-
leistungen) abgenommen. Im Abschnitt B – Besonderer Teil sind für den Fall Regelungen 
enthalten dass nicht alle Modulprüfungen in die Gesamtwertung der Bachelorprüfung ein-
gehen. 
 
(2) Im Abschnitt B - Besonderer Teil werden die den einzelnen Modulen der Studiense-
mester zugeordneten Studien- oder Prüfungsleistungen festgelegt, die für die Zulassung 
zur Bachelorprüfung zu erbringen sind. Dabei kann vorgesehen werden, dass bestimmte 
Prüfungsleistungen spätestens bis zur Anmeldung zur letzten Prüfungsleistung einer Mo-
dulprüfung, zur Anmeldung der Bachelorthesis oder spätestens bis zur Aushändigung des 
Prüfungszeugnisses erbracht werden können. 

 
 

§ 21 
Verlust der Zulassung zum Studiengang und des Prüfungsanspruchs, Fristen 

 
(1)  Die Prüfungsleistungen zur Bachelorprüfung sollen im Rahmen eines Vollzeitstudi-
ums bis zum Abschluss des siebten Semesters und im Rahmen eines Teilzeitstudiums 
bis zum Abschluss des vierzehnten Semesters abgelegt sein. Bei aufgrund von individu-
ellen Härten durch das Prüfungsamt (§ 4) genehmigten individuellen Studienverlaufsplä-
nen verlängert sich die Regelstudienzeit entsprechend.  
 
(2) Die Studierenden werden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden 
Studienleistungen und der zu absolvierenden Modulprüfungen als auch über die Termine, 
zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Zeitpunkt der Ausgabe des Themas 
und der Abgabe der Bachelorthesis informiert. Den Studierenden werden für jede Mo-
dulprüfung auch die jeweiligen Wiederholungstermine bekannt gegeben. 
 
(3) Der Prüfungsanspruch und die Zulassung für den Studiengang erlöschen, wenn die 
Prüfungsleistungen für die Bachelorprüfung nicht spätestens vier Semester nach dem in 
Absatz 1 festgelegten Zeitpunkt erbracht sind, es sei denn, die Fristüberschreitung ist 
nicht von der oder dem Studierenden zu vertreten. Das Gleiche gilt, wenn die Fristüber-
schreitung für die Bachelorprüfung insgesamt mehr als drei Semester beträgt (§ 32 Abs. 
5 Satz 4 LHG). 
 
(4) Der Anspruch auf Zulassung zu Prüfungsleistungen der Bachelorprüfung, soweit sie 
nicht studienbegleitend sind, bleibt bis zu zwei Jahre nach dem Erlöschen der Zulassung 
für den Studiengang bestehen, wenn die übrigen in der Studien- und Prüfungsordnung 
geforderten Prüfungsvorleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen im Zeit-
punkt des Erlöschens der Zulassung erfüllt sind. 
 



 

 
§ 22 

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen 
 
(1)  Die Bachelorprüfung kann nur ablegen, wer 
 
1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife, der fachgebundenen 

Hochschulreife oder der Fachhochschulreife oder aufgrund einer durch Rechtsvor-
schrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannten Zu-
gangsberechtigung für den Bachelorstudiengang an der Hochschule eingeschrieben 
ist, 

2. die Studienleistungen und die jeweiligen Modulprüfungen erfolgreich erbracht hat und 
3. eine Erklärung darüber vorlegt, ob in demselben oder in einem nach § 60 Abs. 2 Nr. 

2 LHG bestimmten Studiengang an einer Fachhochschule bzw. Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland bereits eine Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden 
wurde. 

 
(2)  Die oder der Studierende muss mindestens für das Semester vor der jeweiligen Mo-

dulprüfung an der Hochschule eingeschrieben gewesen sein und mindestens zwei 
Semester eingeschrieben sein, um die Bachelorthesis anmelden zu können. 

 
(3)  Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn 
 
1. die in den Absätzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht 

erfüllt sind, 
2. die Unterlagen unvollständig sind, 
3. in demselben oder in einem nach § 60 Abs. 2 Nr. 2 LHG bestimmten Studiengang 

eine nach der Studien- und Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende Prü-
fungsleistung oder Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden wurde oder sich die 
Person in einem Prüfungsverfahren befindet oder 

4. der Prüfungsanspruch nach § 32 Abs. 5 Satz 4 LHG erloschen ist. 
 
 

§ 23 
Fachliche Voraussetzungen 

 
In Abschnitt B - Besonderer Teil werden nach Art und Zahl die Prüfungsvorleistungen und 
Prüfungsleistungen bestimmt, die als Voraussetzung für die Zulassung zu den Modulprü-
fungen und zur Bachelorprüfung zu erbringen sind. 
 

 
 

VI. Bachelorprüfung 
 

§ 24 
Zweck und Durchführung der Bachelorprüfung 

 
(1) Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Bachelorstudi-
engangs. Durch die Bachelorprüfung wird festgestellt, ob  
 
1.  die Zusammenhänge des Faches überblickt werden,  



 

2. die Fähigkeit vorhanden ist, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwen-
den, und  

3. die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse 
erworben wurden. 

 
(2) Die Modulprüfungen der Bachelorprüfung werden studienbegleitend (§ 8 Abs. 1) im 
Anschluss an die jeweiligen Lehrveranstaltungen des Studiums durchgeführt. 
 
 

§ 25 
Fachliche Voraussetzungen 

 
(1) Im Abschnitt B - Besonderer Teil werden nach Art und Zahl die Prüfungsvorleistungen 
und Prüfungsleistungen bestimmt, die als Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelor-
prüfung zu erbringen sind. 
 
(2) Die erfolgreiche Teilnahme am Praktischen Studiensemester (§ 36 bzw. § 44) und 

gegebenenfalls den Praktika (§ 52) ist spätestens bei Ausgabe der Bachelorthesis 
nachzuweisen. In Fällen des § 44 Abs. 2 Satz 2 (Abweichungen von der Vollarbeits-
zeit) genügt das erfolgreiche Absolvieren des für das Praxissemester vorgesehenen 
Teils des Praktikums. 

 
 

§ 26 
Art und Umfang der Bachelorprüfung 

 
(1) Im Abschnitt B - Besonderer Teil wird für die Bachelorprüfung festgelegt, welche Mo-
dulprüfungen abzulegen sind.  
 
(2) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der Prüfungsfächer nach Maß-
gabe der im Abschnitt B - Besonderer Teil zugeordneten Lehrveranstaltungen. 
 
 

§ 27 
Ausgabe, Bearbeitungszeit und Rückgabe der Bachelorthesis 

 
(1) Die Bachelorthesis ist eine Prüfungsarbeit. Sie soll zeigen, dass die bzw. der Studie-
rende innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach 
wissenschaftlichen Methoden bearbeiten kann. Auf Antrag kann der Gemeinsame Prü-
fungsausschuss (§ 5) in begründeten Fällen einer späteren Ausgabe des Themas der 
Bachelorthesis zustimmen. 
 
(2) Die Bachelorthesis wird von einer Professorin bzw. einem Professor oder, soweit 
Professorinnen bzw. Professoren nicht als Prüfende zur Verfügung stehen, von Lehrbe-
auftragten bzw. Lehrkräften für besondere Aufgaben ausgegeben und betreut, soweit 
diese an der Hochschule in einem für den jeweiligen Studiengang relevanten Bereich 
tätig sind.  
 
(3) Die Bachelorthesis kann in begründeten Ausnahmefällen auch von in der beruflichen 
Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen, die selbst mindestens die durch die Bache-
lorthesis im jeweiligen Studiengang festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation 
besitzen, ausgegeben und betreut werden. Soll die Bachelorthesis in einer Einrichtung 



 

außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung der 
Leitung des Prüfungsamtes (§ 4 Abs. 3).  
 
(4) Die Ausgabe der Bachelorthesis kann auf Antrag der bzw. des Studierenden auch 
über das Prüfungsamt erfolgen. Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Auf 
Antrag wird vom Gemeinsamen Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe der Bache-
lorthesis veranlasst. 
 
(5) Die Bachelorthesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn 
der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund der 
Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine ein-
deutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die An-
forderungen nach Absatz 1 erfüllt. 
 
(6) Die Bearbeitungszeit der Bachelorthesis beträgt 4 Monate innerhalb der Regelstudi-
enzeit und außerhalb der Regelstudienzeit 3 Monate. Thema, Aufgabenstellung und Um-
fang der Bachelorthesis sind von der Betreuerin bzw. vom Betreuer entsprechend der 
jeweils in Abschnitt B – Besonderer Teil vorgesehenen ECTS-Punkte so zu begrenzen, 
dass die Frist zur Bearbeitung der Bachelorarbeit eingehalten werden kann. Soweit dies 
zur Gewährleistung gleicher Prüfungsbedingungen oder aus Gründen, die von der zu 
prüfenden Person nicht zu vertreten sind, erforderlich ist, kann die Bearbeitungszeit um 
höchstens zwei Monate verlängert werden; die Entscheidung darüber trifft die Leiterin 
bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 6). 

 

(7) Das Thema der Thesis kann nur einmal und nur innerhalb der ersten Hälfte der re-
gelhaften Bearbeitungszeit zurückgegeben werden, ohne dass dies als Erstversuch ge-
wertet wird. 

 
 

§ 28 
Abgabe und Bewertung der Bachelorthesis 

 
(1) Die Bachelorthesis ist fristgemäß elektronisch einzureichen (durchsuchbare PDF-Da-
tei) und auf Verlangen taggenau in Papierform zweifach beim Prüfungsamt (§ 4) abzuge-
ben.  
Rechtsverbindlicher Abgabezeitpunkt ist die elektronische Einreichung. 
Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe ist von der Verfasserin 
bzw. dem Verfasser der Bachelorthesis schriftlich zu versichern, dass die Arbeit – bei 
einer Gruppenarbeit (§ 27 Abs. 5) der entsprechend gekennzeichnete Anteil der Arbeit – 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt wurden. 
 
(2) Die Bachelorthesis ist von zwei Prüfenden zu bewerten. Eine bzw. einer der Prüfen-
den soll die bzw. der Betreuende der Bachelorthesis sein. Eine bzw. einer der Prüfenden 
muss Professorin bzw. Professor oder eine andere lehrende Person mit professoralen 
Aufgaben sein.  
 
(3) Das Bewertungsverfahren soll die Dauer von vier Wochen nicht überschreiten. 
 
(4) Die Bachelorthesis kann bei einer Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) 
ausfällt, einmal wiederholt werden. Die Ausgabe eines neuen Themas im Rahmen einer 
ersten Wiederholung ist innerhalb von zwei Monaten oder, zu dem darauf folgenden 



 

nächstmöglichen regulären Anmeldetermin nach der Bekanntgabe des Nichtbestehens 
schriftlich bei der Leiterin bzw. dem Leiter des Prüfungsamtes zu beantragen. Wird die 
Antragsfrist versäumt, erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, das Versäumnis ist 
von der zu prüfenden Person nicht zu vertreten. Der Prüfungsanspruch erlischt ebenfalls, 
wenn die Bachelorthesis erneut mit schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet wird.   
 
 

§ 29 
Zusatzmodule 

 
Studierende können sich einer Modulprüfung (§ 20) in weiteren als den vorgeschriebenen 
Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis der Modulprüfung in diesen Modu-
len wird bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 
 
 

§ 30 
Bildung der Gesamtnote, Prüfungszeugnis 

 
(1) Die Gesamtnote errechnet sich gemäß § 12 Abs. 2 bis 4 aus den Modulnoten und der 
Note der Bachelorthesis sowie gegebenenfalls aus der Note des Abschlusskolloquiums. 
In Abschnitt B – Besonderer Teil wird für einzelne Modulnoten, die Note der Bachelorthe-
sis und gegebenenfalls die Note des Abschlusskolloquiums jeweils eine besondere Ge-
wichtung vorgesehen. 
 
(2)  Bei überragenden Leistungen (Gesamtnote mindestens 1,3) wird das Gesamturteil 
„mit Auszeichnung bestanden“ erteilt.  
 
(3)  Über die bestandene Bachelorprüfung wird möglichst innerhalb von vier Wochen ein 
Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis sind die Modulnoten, das Thema der Bachelorthesis 
und deren Note, gegebenenfalls die Note des Abschlusskolloquiums sowie die Gesamt-
note aufzunehmen. Die Noten sind mit dem nach § 12 Abs. 4 ermittelten Dezimalwert als 
Zusatz in Klammern zu versehen.  
 
 

§ 31 
Bachelorgrad und Bachelorurkunde 

 
(1) Die Hochschule verleiht nach bestandener Bachelorprüfung in den in § 1 genannten 
Studiengängen den Bachelorgrad „Bachelor of Arts“. 
 
(2)  In einem Diploma Supplement (Diplomzusatz mit Studiengangserläuterung) werden 
jeweils die Studienrichtung sowie – auf Antrag – die bis zum Abschluss der Bachelorprü-
fung benötigte Studiendauer aufgenommen. Es enthält darüber hinaus detaillierte Infor-
mation über das Studienprogramm (Zugangsvoraussetzungen, Studienanforderungen, 
Studienverlauf und optionale weitere Information). Im letzten Abschnitt enthält das Dip-
loma Supplement einen Text, in dem das deutsche Studiensystem beschrieben wird. Es 
wird in der Standardform in deutscher und englischer Sprache ausgestellt. 
 
(3) Zusätzlich zu dem Zeugnis wird die Bachelorurkunde ausgehändigt. Darin wird die 
Verleihung des Bachelorgrades beurkundet. Die Rektorin bzw. der Rektor unterzeichnet 
die Bachelorurkunde und drückt ihr das Siegel der Hochschule bei. 
 



 

 
§ 32 

Ungültigkeit der Bachelorprüfung 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tat-
sache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungs-
leistung entsprechend § 14 Abs. 4 berichtigt werden. Liegt ein besonders schwerer Täu-
schungsversuch vor, können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Ba-
chelorprüfung für nicht bestanden erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Bachelor-
thesis. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung (§ 20) nicht erfüllt, 
ohne dass die zu prüfende Person hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Be-
stehen der Modulprüfung geheilt. Wurde vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass die Modul-
prüfung abgelegt werden konnte, so können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ 
(5,0) und die Bachelorprüfung für nicht bestanden erklärt werden. 
 
(3) Vor einer Entscheidung ist der bzw. dem Studierenden Gelegenheit zur Äußerung zu 
geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist von der Hochschule einzuziehen. Gegebenenfalls ist ein 
neues Zeugnis zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Bachelorurkunde 
einzuziehen, wenn die Bachelorprüfung aufgrund einer Täuschung für nicht bestanden 
erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach Ablauf 
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 
 
 
 

VII. Experimentierklausel 
 

§ 33 
Experimentierklausel 

 
(1) Im Einvernehmen mit dem Kuratorium der Hochschule (§ 7 Abs. 3 EH-G) können 
einzelne, in Abschnitt B - Besonderer Teil der Prüfungsordnung vorgesehene Lehrveran-
staltungen und Prüfungsleistungen probeweise durch andere ersetzt, in ihrer Lage verlegt 
oder mit anderen Prüfungsleistungen abgeprüft werden. Voraussetzung für die Erpro-
bung in diesem Sinne ist ein entsprechender Beschluss der Fachbereichsräte, des Ge-
meinsamen Prüfungsausschusses (§ 5) und des Senates der Hochschule.  

 
(2) Die Erprobung von Veränderungen von Modulen, Lehrveranstaltungen und Prüfungs-
leistungen ist systematisch auszuwerten. Im Kuratorium ist über die Erfahrungen durch 
die Rektorin bzw. den Rektor Bericht zu erstatten. 
 



 

B. Besonderer Teil 
 

I. Bachelorstudiengang Religion und Soziales  
mit den Studienschwerpunkten  
a) Diakonie und Religionspädagogik oder  
b) Religion und Soziales in interkulturellen Kontexten 

 
 
 

§ 34 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit beträgt im Vollzeitstudiengang sieben Semester. Sie umfasst die 
theoretischen Studiensemester, ein integriertes Praktisches Studiensemester (§ 36) und 
die Prüfungen einschließlich der Abschlussarbeit (Bachelorthesis). Der Studiengang 
kann angepasst an individuelle Rahmenbedingungen in bis zu vierzehn Semester studiert 
werden (§13 Abs. 1). 
 
 
 

§ 35 
Studienaufbau und Stundenumfang 

 
Das Studium umfasst in Vollzeit sieben Semester, bei besonderen Rahmenbedingungen 
in individuellen Studienverläufen bis zu 14 Semester. 
 
(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen 
Lehrveranstaltungen beträgt 210 ECTS-Punkte (§ 13 Abs. 3). Näheres regelt die Tabelle 
zu § 40. 
 
 
 

§ 36 
Praktisches Studiensemester 

 
Ein Praktisches Studiensemester, als von der Hochschule inhaltlich bestimmter und be-
gleiteter Ausbildungsabschnitt, wird frühestens im 3. Fachsemester absolviert. 
 
Die Studierenden absolvieren in einer Einrichtung der Berufspraxis, angeleitet von einer 
berufserfahrenen Fachkraft, mindestens 100 Präsenztage oder 800 Präsenzstunden, im 
Umfang der jeweils in der Praxisstelle üblichen Vollarbeitszeit. In persönlichen Härtefällen 
insbesondere aufgrund von Krankheiten oder familiären Betreuungsverpflichtungen kann 
eine Abweichung von der Vollarbeitszeit beim Praxisamt der EH beantragt werden. Die 
Zahl der Präsenztage erhöht sich dann entsprechend. Das Praktische Studiensemester 
kann aus diesen Gründen auch zu einem Umfang von bis zu 50% reduziert und in Teil-
zeitbeschäftigung absolviert werden. Dies hat die Splittung des Praktischen Studiense-
mesters zur Folge, was zu einer Verlängerung des Studiums führt. In krankheitsbedingten 
Einzelfällen kann die Anzahl der geforderten Präsenztage, durch Antragstellung auf 95 
Tage herabgesetzt werden. Die Entscheidung trifft die Leitung des Praxisamts.  
 



 

Mit Studierenden, die in individuellen Studienverläufen studieren (§ 34), werden geson-
derte Vereinbarungen getroffen, die sowohl die Disponibilität der Studierenden (Verein-
barkeit) berücksichtigen als auch die Anforderungen der Praxisstelle und die dort von den 
Studierenden zu übernehmenden Aufgaben reflektieren.  
 
Während des Praktischen Studiensemesters werden Studierende in der Regel von einer 
Professorin bzw. einem Professor (Begleitdozentin bzw. Begleitdozent) fachlich betreut. 
Die Hochschule arbeitet in allen die berufspraktische Ausbildung der Studierenden be-
treffenden Fragen mit den Praxisstellen zusammen.  
 
Während des Praktischen Studiensemesters nehmen die Studierenden an Supervision 
im Umfang von einer SWS teil. Die Supervision findet in der Regel in Gruppen statt. Nä-
here Informationen sind dem Praxisleitfaden zu entnehmen. 
 
Über den Kompetenzerwerb des Praktischen Studiensemesters erstellen die Studieren-
den einen schriftlichen Bericht. Die Praxisstelle erstellt am Ende des Praktischen Studi-
ensemesters einen Tätigkeitsnachweis mit persönlicher Beurteilung, der Anfangs- und 
Enddatum des Praktikums, die Anzahl der abgeleisteten Präsenztage, Art und Inhalt der 
Tätigkeit sowie eine Beschreibung des Lernprozesses der Studierenden beinhaltet. Auf 
Grundlage des Praxisberichts und des Tätigkeitsnachweises entscheidet der oder die 
Begleitdozierende (Absatz 3) in Abstimmung mit dem Praxisamt über die erfolgreiche 
Ableistung des Praktischen Studiensemesters. Wird dies nicht als erfolgreich abgeleistet 
anerkannt, so kann es einmal wiederholt werden. Zuständig für diese Entscheidung ist 
die Leitung des Praxisamts.  

 
Die Studierenden suchen sich eigenständig eine geeignete Praxisstelle, das Praxisamt 
unterstützt hierbei beratend. Die Anerkennung der Praxisstellen obliegt der Leitung des 
Praxisamtes im Einvernehmen mit der Dekanin bzw. dem Dekan des zuständigen Fach-
bereichs. 
 
Dem Praxisamt obliegt die organisatorische Abwicklung der Praktischen Studiensemes-
ter, die Koordination der Ausbildungsinhalte und die Pflege der Beziehungen zu den Pra-
xisstellen. Näheres regelt der Leitfaden zum Praktischen Studiensemester.  

 
 

§ 37 
Studienziel 

 
(1)  Der Bachelorstudiengang Religion und Soziales ist ein grundständiger Studiengang, 
der zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt. 
 
(2) Ziel des Studienganges ist es, die Studierenden durch praxisorientierte Lehre auf wis-
senschaftlicher Grundlage unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher und globa-
ler Entwicklungen zu professionellem Handeln zu befähigen: a) im kirchlich-gemeindli-
chen Bereich der Diakonie und Religionspädagogik (D-RP) sowie der schulischen Religi-
onspädagogik bzw. b) in sozial-diakonischen Arbeitsfeldern (RSInt), in denen werteba-
siert-religiöse Prozesse sowie interkulturelle und internationale Perspektiven eine beson-
dere Rolle spielen. 
 
Der generalistisch ausgerichtete Studiengang zielt auf die Qualifikation für unterschiedli-
che berufliche Tätigkeitsfelder und Arbeitsanforderungen in gemeindepädagogischen, re-



 

ligionspädagogischen und sozial-diakonischen Arbeitsfeldern. Die Studierenden erwer-
ben theologische und fachspezifische Kompetenzen. Das beinhaltet, fachliche Kennt-
nisse aus unterschiedlichen Disziplinen aufeinander zu beziehen und fachliche Methoden 
und Erkenntnisse selbständig und zielgruppenorientiert in verschiedenen Arbeitsfeldern 
von Kirche und Diakonie bzw. Sozialer Arbeit wissenschaftlich reflektiert anzuwenden.  
 
Der Studiengang vermittelt Studierenden die Aneignung wissenschaftlicher Kenntnisse, 
Arbeitsformen, Fragestellungen und Methoden sowie das Kennenlernen der professio-
nellen Praxis inklusive der Reflexion eigener Praxiserfahrungen. Er fördert die religiöse 
Sprachfähigkeit, die interkulturelle Kompetenz sowie die theologische und ethische Re-
flexion.  
Die Interaktion mit Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen sowie die religions- und 
sozialpädagogische Begleitung von Menschen in allen Lebensaltern erfordern neben wis-
senschaftlichem Wissen und handlungspraktischen Kompetenzen auch die Fähigkeit, 
Diversität in Lebensentwürfen und Lebenslagen wahrzunehmen, eigene Haltungen und 
Handlungen zu reflektieren sowie die Entwicklung einer professionellen Haltung, die eine 
Positionierung in interreligiösen und interkulturellen Kontexten ermöglicht. 
 
Die Studierenden werden dazu befähigt, den Zusammenhang von wissenschaftlichem 
Wissen und professioneller Praxis herzustellen und in den Handlungsfeldern von Ge-
meindepädagogik, Religionspädagogik und Diakonie bzw. Sozialer Arbeit reflexiv und 
diversitätssensibel professionell zu handeln. 
 
 
(3) Es sollen berufsqualifizierende Fähigkeiten in folgenden fünf Studienbereichen erwor-
ben werden: 

  
1. Pädagogik in Gemeinde und Gemeinwesen: Grundkompetenzen und Identität 

als professionelle Fachkräfte in Handlungsfeldern von Kirche, Diakonie und Ge-
sellschaft entwickeln. 

 
2. Religion verstehen und analysieren: Christlich orientierte und zugleich dialogi-

sche Perspektiven auf Religion vertiefen und auf kirchliche oder soziale Praxisfel-
der unter Berücksichtigung interkultureller und interreligiöser Dimensionen bezie-
hen sowie im Rahmen gesellschaftlicher, sozialer und kultureller Herausforderun-
gen eigene Positionen bilden und kommunizieren. 

 
3. Alltagsbezug und Lebensweltorientierung: Religiöse, psychosoziale und sozi-

ostrukturelle Perspektiven bezogen auf die Lebenssituationen von Menschen er-
arbeiten und verschränken. 

 
4. Schlüsselqualifikationen und Bezugswissenschaften: Soziale und selbstrefle-

xive Kompetenzen entwickeln und multi- und interdisziplinär einüben, insbeson-
dere die Fähigkeiten, Verschiedenheit (Diversity) differenziert wahrzunehmen und 
kultursensibel mit ihr umgehen können – inklusiv entsprechender ästhetischer, kul-
tureller und religiöser Ausdrucksformen. 

 
5. Professionelles Handeln in Feldern der Religion, Bildung und Soziales: An-

hand von ausgewählten Handlungsfeldern von Gemeinde, Schule und internatio-
naler Kooperation exemplarisch vertieft den gesamten Prozess professionellen 
Handelns nachvollziehen, reflektieren und gestalten. 
 



 

 
 

§ 38 
Bestandteile des Studienganges 

 
(1)  Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen 
Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt 210 Creditpoints, die in 
105,3 Semesterwochenstunden (SWS) erbracht werden. 
 
(2)  Die Lehrveranstaltungen sollen in der Reihenfolge gemäß § 40 studiert werden. Ver-
bindliche Abfolgen von Lehrveranstaltungen sind im Modulhandbuch ausgewiesen. Aus 
Gründen einer Flexibilisierung des Studiums (Teilzeit, Berufsintegrierendes Studium, In-
ternationales Profil) kann die Reihenfolge variiert werden. Prüfungsleistungen, Prüfungs-
vorleistungen und Studienleistungen werden in dem Semester absolviert, in dem das zu-
gehörige Modul studiert wird.  
 
(3)  Das Studium ist in fünf modularisierte Studienbereiche gegliedert: 
 
1. Pädagogik in Gemeinde und Gemeinwesen 
1.1 Gemeindepädagogik als Wissenschaft und Praxis I 
1.2 Gemeindepädagogik als Wissenschaft und Praxis II 
1.3 Gemeindepädagogik als Profession und Professionalität 
 
2. Religion verstehen und analysieren 
2.1 Bibelwissenschaft I 
2.2 Bibelwissenschaft II 
2.3 Bibelwissenschaft III 
2.4 Systematische Theologie I und Kirchengeschichte 
2.5 Systematische Theologie II 
2.6 Kirche und Ökumene 
 
3. Alltagsbezug und Lebensweltorientierung 
3.1 Lebensphasen und humanwissenschaftliche Grundlagen 
3.2 Alltagsbewältigung in der Lebenswelt I (psychosoziale Perspektive): Bewältigungs-

aufgaben und -formen 
3.3 Alltagsbewältigung in der Lebenswelt II (soziostrukturelle Perspektive): Familie und 

Sozialraum 
 
4. Schlüsselqualifikationen und Bezugswissenschaften 
4.1 Methoden sozialer Arbeit 
4.2 Umgang mit Vielfalt in Religion und Kultur I 
4.3 Umgang mit Vielfalt in Religion und Kultur II 
4.4 Gestaltung von Gesellschaft: Soziologie, Ökonomie und Politik 
4.5 Kommunikation und Gestaltung in religiösen Zusammenhängen 
 
5. Professionelles Handeln in Feldern der Religion, Bildung und Soziales 
5.1 Praktisches Studiensemester  
5.2 Einführung in Seelsorge und Erwachsenenbildung 
5.3 Handlungsfelder Seelsorge und Erwachsenenbildung 
5.4 Handlungsfeld non-formale Bildung: Kinder und Jugendliche 
5.5 Bachelorthesis – Vorbereitung, Begleitung, Durchführung 
 



 

5.6 D-RP Handlungsfeld Religionsunterricht Grundschule 
5.7 D-RP Handlungsfeld Religionsunterricht Sekundarstufe I 
5.8 D-RP Diakonie, Bibel und Bildung 
 
5.6 RSint: Religion und sozio-kulturelle Transformation 
5.7 RSint: Religion und interkulturelle Lernprozesse 
 
(4)  Den Modulen sind Lehrveranstaltungen zugeordnet; sie setzen sich aus Pflicht- und 
Wahlpflichtveranstaltungen zusammen. Lehrveranstaltungszeiten können ganz oder teil-
weise zu größeren Einheiten (Blockveranstaltungen) zusammengefasst werden, insbe-
sondere wenn dies der Einübung berufspraktischer Qualifikationen dient. Der Arbeitsauf-
wand für die einzelnen Module („Workload“) setzt sich aus Präsenzzeiten, Zeiten des 
Selbststudiums und der Prüfungsvorbereitung zusammen. 
 
(5)  Die Module werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) bewertet; 
jedem Modul sind eine bestimmte Anzahl von Creditpoints (CP) zugeordnet. 
 
(6)  Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Module, die zuge-
hörigen Lehrveranstaltungen und die Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus 
der Tabelle zu § 40.  
 
Dabei werden für Lehrveranstaltungen (abgekürzt: LV) folgende Abkürzungen verwen-
det: 
 
Pro = praxisbezogenes Projekt 
pS = Praktisches Studiensemester 
S = Seminar 
Sch = Schulpraktikum 
T = Tutorat/Coaching 
Ü = Übung 
ZI = Zentraler Input: Vorlesung oder Lektüre. 
 
(7) Die Art, in der Prüfungsleistungen (PL) erbracht werden, ist in § 8 festgelegt. Fol-
gende Abkürzungen werden im Folgenden verwendet: 
 
H = Hausarbeit 
K = Klausur 
L = Lehrprobe 
M = Mündliche Prüfung 
R = Referat 
Koll = Kolloquium  
kV = Kurstypisches Verfahren 
 
Für Prüfungsvorleistungen (PVL) werden folgende Abkürzungen verwendet: 
 
H = Hausarbeit 
K = Klausur 
M = Mündliche Prüfung 
R = Referat 
kV = Kurstypisches Verfahren 
 
 



 

 
§ 39 

Berufsintegrierendes Studium 
 
Es besteht die Möglichkeit, den Studienschwerpunkt a) Diakonie und Religionspädago-
gik berufsintegrierend zu studieren. Voraussetzung ist eine Arbeitsstelle im gemeindlich-
diakonischen Bereich im Umfang von mindestens 30%. 
 

(1) Zur Vereinbarkeit von Studium und Beruf schließt die EH mit der Arbeitsstelle 
eine Kooperationsvereinbarung ab. 
 

(2) Anwendungsorientierte Module bzw. Lehrveranstaltungen können in Koopera-
tion mit der Arbeitsstelle durchgeführt werden. Die Überprüfung der zu errei-
chenden Kompetenzen obliegt den Fachdozierenden der EH. 
 

(3) Unbeschadet der Geltung der SPO werden ausgewählte Lehrveranstaltungen 
mit Selbststudium und/oder als Blended-Learning organisiert.  

 
 

§ 40 
Studienaufbau und Prüfungen 

 
(1) Voraussetzung für die Anmeldung der Bachelorthesis ist es, dass das Praxisse-

mester sowie im Studienschwerpunkt „Diakonie und Religionspädagogik“ beide 
Schulpraktika erfolgreich absolviert sind. 

 
(2) Die für den erfolgreichen Abschluss des Studienganges erforderlichen Module 

und Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich (WPO sowie die zu-
gehörigen Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus folgender Tabelle: 

  



 

 

 

Studienbereich 1: Pädagogik in Gemeinde und Gemeinwesen 
 

Modul 
CP 
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Lehrveranstaltungen 
Art 
LV 
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Prä-
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-zeit  
(UE
=45
M 

Selbs
tstu-
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1.1 Gemeindepädagogik 
als Wissenschaft und 

Praxis I 

7 

 

1-1.1.1 Gemeindepädagogik als 

Wissenschaft I: grundlegende Fragestellungen und 
wissenschaftliches Arbeiten 

S  

 

1 

30 60 h 90 h 2 3  

 

kV (PL) 

 1-1.1.2 Gemeindepädagogik als 

Praxis: Arbeitsfelder und Organisationsformen 

Ü 15 45 h 60 h 1 2 

1-1.1.3 Religiöse Sozialisation Ü 15 15 h 30 h 1 1 

1-1.1.3 Individuelles Coaching T  30 h 30 h  1 

1.2 Gemeindepädagogik 
als Wissenschaft und 

Praxis II 

6 2-1.2.1 Gemeindepädagogik als Wissenschaft II: 
Problemstellungen und Entwicklungen 

S 

 

 

2 

 

30 

 

60 h 

 

90 h 

 

2 

 

3 

 

kV (PL) 

 2-1.2.2 Gemeindepädagogik als Praxis II: Gelegen-
heiten in exemplarischen Handlungsfeldern (Pro-

jekt) 

Pro 
+ T 

 

15 

 

75 h 

 

90 h 

 

1 

 

3 

(bei Bedarf: Training „Kinder- und Jugendwohl“ / 
„Erste Hilfekurs am Kind“) 

Ü      

1.3 Gemeindepädagogik 
als Profession und Pro-

fessionalität 

9 7–1.3.1 Professionelle Identität S  

7 

30 60 h 90 h 2 3 R (PL) 

7-1.3.2 Zukunftsorientierte Kirchentheorie S 15 75 h 90 h 1 3 

7-2.5.3 Aktuelle Fragestellungen der Systemati-
schen Theologie  

S 30 60 h 90 h 2 3 

Insgesamt 22    180 480 h 660 
h 

12 22  



 

 

 

Studienbereich 2: Religiöses Verstehen und Analysieren 
 

Modul CP 

Mo-
dul 

Lehrveranstaltungen Art 

LV 

Se-
me
s-
ter 

Prä-
senz-
zeit 

(UE=45 
M) 

Selbst 

stu-
dium 

Ge-
samt- 

work-
load 

SWS CP 

LV 

Prüfungs-
art 

PL/PVL 

2.1 Bibelwissenschaft I 

 

6 1-2.1.1 Grundkurs Altes Testament S 1 30 60 h 90 h 2 3 M (20´) 
(PL)  

1-2.1.2 Grundkurs Neues Testament S 30 60 h 90 h 2 3 

2.2 Bibelwissenschaft II 

 

6 2-2.2.1 Theologie und Geschichte Altes Testament S 2 30 60 h 90 h 2 3 K (120´) 
(PL)  

2-2.2.2 Theologie und Geschichte Neues Testament S 30 60 h 90 h 2 3 

2.3 Bibelwissenschaft III 

 

4 4-2.3.1 Exegese des Alten bzw. Neuen Testaments S 4 30 30 h 60 h 2 2 H (PL) 

 
4-2.3.2 Soziale Themen in der Bibel S 15 45 h 60 h 1 2 

2.4 Systematische Theolo-
gie I und Kirchengeschichte 

10 1-2.4.1 Anthropologie  S 1 30 90 h 120 h 2 4 K (120´) zu 
1-2.4.1 
und 2-

2.4.3 (PL)  

R zu 1-
2.4.2 
(PVL) 

1-2.4.2 Kirchengeschichte: Reformation und Toleranz S 30 60 h 90 h 2 3 

2-2.4.3 Gotteslehre S 2 30 60 h 90 h 2 3 

2.5 Systematische Theolo-
gie II 

 

6 5-2.5.1 Christologie S 5 30 60 h 90 h 2 3 M (20´) zu 
5-2.5.1 (PL) 

/ H zu 6-
2.5.2 (PL) 

6-2.5.2 Ethik S 6 30 60 h 90 h 2 3 

2.6 Kirche und Ökumene 6 6-2.6.1 Kirchengeschichte: Gegenwart und Ökumene S 6 

 

30 60 h 90 h 2 3 M (20´) 
(PL)  

6-2.6.2 Ökumenische Weltverantwortung S 15 75 h 90 H 1 3 

Insgesamt 38    360 780 h 1.140 h 24 38  

  



 

 

 

Studienbereich 3: Alltagsbezug und Lebensweltorientierung 
 

Modul CP 

Mo-
dul 

Lehrveranstaltungen Art 

LV 

Se-
mes
-ter 

Prä-
senz-
zeit 

(UE=45 
M) 

Selbst-
stu-
dium 

Ge-
samt 

Work-
load 

SWS CP 

LV 

Prü-
fungsart 

PL/PVL 

3.1 Lebensphasen und hu-
manwissenschaftliche Grund-

lagen* 

8 1-3.1.1 Entwicklung im Lebenslauf 

 

ZI 1 45 75 h 120 h 3 4 K 

(120´) 

(PL)  1-3.1.2 Pädagogische und psychologische Grundlagen ZI 15 45 h 60 h 1 2 

1-3.1.3 Vertiefungsseminar Psychologie S 30 30 h 60 h 2 2 

3.2 Alltagsbewältigung in der 
Lebenswelt 1 

 

6 5-3.2.1 Psychologie ZI 5 15 15 h 30 h 1 1 R 

(PL) 

 
5-3.2.2 Psychosoziale Problemlagen (WP) S 30 60 h 90 h 2 3 

5-3.2.3 Arbeitsformen mit Einzelnen (WP) Ü 30 30 h 60 h 2 2 

3.3 Alltagsbewältigung in der 
Lebenswelt 2 

 

7 6-3.3.1 Familien und Lebensräume ZI 6 15 15 h 30 h 1 1 kV 

(PL) 

 

6-3.3.2 Soziale Probleme (WP) S 30 60 h 90 h 2 3 

6-3.3.3 Arbeitsformen mit Familien und Gruppen in Sozi-
alräumen (WP) 

Ü 30 60 h 90 h 2 3 

Insgesamt 21    240 390 h 630h 16 21  

 

 
* Die grün unterlegten Module / Lehrveranstaltungen werden in Kooperation mit dem BA Soziale Arbeit verantwortet. 



 

 

 

Studienbereich 4: Schlüsselqualifikationen und Bezugswissenschaften 
 

Modul CP 

Mo-
dul 

Lehrveranstaltungen Art 

LV 

Se-
mes-
ter 

Prä-
senz
-zeit 
(UE=

45 
M) 

Selbs
tstu-
dium 

Ge-
samt 

Work-
load 

SWS CP 

LV 

Prü-
fungsart 

PL/PVL 

4.1 Handlungsmethoden der 
sozialen Arbeit 

5 1-4.1.1 Arbeit mit Gruppen Ü 1 30 30 60 h 2 2 kV (1.) 

(PVL)  

2-4.1.2 Gemeinwesenarbeit Ü 2 30 60 90 h 2 3 kV (2.) 

(PVL)  

4.2 Umgang mit Vielfalt in Re-
ligion und Kultur I 

5 2-4.2.1 Normalität und Abweichung ZI 2 15 45 60 h 1 2 R (PL)  

2-4.2.2 Exemplarische Vertiefung S 30 60 90 h 2 3 

4.3 Umgang mit Vielfalt in Re-
ligion und Kultur II 

6 5-4.3.1 Religiöse Vielfalt I: Judentum S 5 30 30 60 h 2 2 R (PL) zu 
5-4.3.1 
oder 5-
4.3.2 

5-4.3.2 Religiöse Vielfalt II: Islam S 30 30 60 h 2 2 

5-4.3.3 Interreligiöser Dialog S 15 45 60 h 1 2 

4.4 Gestaltung des Sozialen: 
Sozialpolitik, Sozialwirtschaft 

und Diakonie 

8 4-4.4.1 Soziales nachhaltig gestalten: Vorlesung mit inte-
grierter Übung 

ZI 4 45 75 120 h 3 4 kV (PL)  

4-4.4.2 Vertiefungsseminar: Organisation und Vernet-
zung in Kirche und Diakonie  

S 30 60 90 h 2 3 

4-4.4.3 Vertiefungsseminar: Diakonie S 15 15 30 h 1 1 

4.5 Kommunikation und Ge-
staltung in (inter-) religiösen 

Zusammenhängen 

12 6-4.5.1 Liturgie, Homiletik und (inter-)religiöse Sprache S + Ü 6 45 135 180 h 3 6 kV zu 6-
4.5.1 und 

2 (PL) 7-4.5.2 Medienpädagogik S + Ü 7 30 60 90 h 2 3 

7-4.5.3 WP: Kunst-, Musik- und Bewegungspädagogi-
sche Übung  

Ü 30 60 90 h 2 3 

Insgesamt 36    375 705 h 1080 h 25 36  



 

 

 

Studienbereich 5: Professionelles Handeln in Feldern der Religion, Bildung und Soziales 
 

Modul CP 

Mo-
dul 

Lehrveranstaltungen Art 

LV 

Se-
mes-
ter 

Prä-
senz-
zeit 

(UE=
45 M) 

Selbst
stud./ 
Praxis 

Ges. 

Work-
load 

SWS CP 

LV 

Prü-
fungsart 

PL/PVL 

5.1 Praktisches Studiense-
mester 

30 3-5.1.1 Studientage / Supervision S + 
T 

3 60 40 h 100 h 4 3,3 kV (PVL)  

3-5.1.2 Praktikum pS 100 Tage 800 h  26,7 

5.2 Einführung in Seelsorge 
und Erwachsenenbildung 

7 2-5.2.1 Seelsorge S 2 45 75 120 h 3 4 R in 2-
5.2.1 oder 

2-5.2.2 
(PVL)  

2-5.2.2 Erwachsenenbildung S 30 60 90 h 2 3 

5.3 Handlungsfelder Seel-
sorge und Erwachsenenbil-

dung 

7 4-5.3.1 Handlungsfeld Seelsorge S 4 45 90 h 135 h 

 

3 4,5 kV zu 4-
5.3.1 
(PL) 

4-5.3.2 Handlungsfeld Erwachsenenbildung S 30 45 h 75 h 2 2,5 

5.4 Handlungsfeld non-for-
male Bildung: Kinder und Ju-

gendliche 

8 6-5.4.1 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen S 6 30 60 h 90 h 2 3 kV (PL)  

6-5.4.2 Projekt Pro 30 120 h 150 h 2 5 

5.5 BA-Thesis – Vorberei-
tung, Begleitung, Durchfüh-

rung 

15 7-5.5.1 BA-Thesis T 7 4,5 445,5 450 h 0,3 11 Thesis 
(PL) 

7-5.5.2 BA-Kolloquium  4 Koll. 
(20´) 
(PL) 

Insgesamt SB 5 67    274,5 1795,5 
h 

2.010 
h 

18,3 67  

  



 

 

 

Studienschwerpunkt: Diakonie und Religionspädagogik (D-RP) 

5.6 D-RP Handlungsfeld Re-
ligionsunterricht Grund-

schule 

11 4-5.6.1D-RP Fachdidaktik Grundschule S 4 30 30 h 60 h 2 2 L  

(PL)  4-5.6.2D-RP Schulpädagogik I S 30 60 h 90 h 2 3 

4-5.6.3D-RP Schulpraktikum Grundschule Sch  90 h 90 h 0 3 

4-5.6.4D-RP Pädagogische Psychologie S 30 60 h 90 h 2 3 

5.7 D-RP Handlungsfeld Re-
ligionsunterricht Sekundar-

stufe I 

9 5-5.7.1D-RP Schulpädagogik II S 5 30 60 h 90 h 2 3 L 

(PL)  5-5.7.2D-RP Schulpraktikum Sek.I Sch  180 h 180 h 0 6 

5.8 D-RP Diakonie, Bibel 
und Bildung 

6 5-5.8.1D-RP Rezeptionsorientierte Zugänge zur Bibel S 5 30 60 h 90 h 2 3 kV  

(PL)  5-5.8.2D-RP Konzepte transformativer Bildung (gemein-
sam mit 5-5.7.3RSint) 

S 30 60 h 90 h 2 3 

Gesamt SSP D-RP 26    180 600 h 780 h 12 26  

 

 

Studienschwerpunkt: Religion und Soziales in interkulturellen Kontexten (RSint) 

 

5.6 RSint Religion und so-
zio-kulturelle Transformation 

11 4-5.6.1RSint Religion in Kultur und Gesellschaft S-
Pro 

4 30 150 h 180 h 2 6 kV  

(PL) 

 4-5.6.2RSint Religion und gesellschaftliche Transformati-
onsprozesse 

S 4 30 120 h 150 h 2 5 

5.7 RSint Religion und inter-
kulturelle Lernprozesse 

 

15 5-5.7.1RSint Religiöse Perspektiven auf globale Heraus-
forderungen  

Pro 5 30 120 h 150 h 2 5 kV  

(PL) 

 5-5.7.2RSint Ökumenische und interreligiöse Initiativen S + 
Ex 

5 60 120 h 180 h 4 6 

5-5.7.3RSint Konzepte transformativer Bildung (gemein-
sam mit 5-5.8.2D-RP) 

S 5 30 90 h 120 h 2 4 

Gesamt 26    180 600 h 780 h 12 26  

 

 



 

 

 

Übersicht gesamter Studiengang 

 CP / ECTS SWS Stunden Verantwortet 
vom BA SozArb 

Praxis 

Studienbereich 1 22 12 660  75 

Studienbereich 2 38 24 1.140  75 

Studienbereich 3 21 16 630 21 CP / 16 SWS  

Studienbereich 4 36 25 1.080 21 CP / 15 SWS  

Studienbereich 5 67 17,3 2.010  1.070 

+ SSP D-RP (SSP I) 26 10+2 (polyvalent) 780  270 

+ SSP RSint (SSP II) 26 10+2 (polyvalent) 780   

Gesamt 210 106,3 6.300 42 CP / 31 SWS SSP I: 1.490 

SSP II: 1.220 

      



 

 

 

§ 41 Berechnung der Noten der Module, der Bachelorvorprüfung und der Bachelorprüfung 

 
(1)  Sofern in einem Modul mehrere benotete Leistungsnachweise zu erbringen sind und sofern keine abweichende Regelung vorgesehen ist, 
wird die Note für das Modul als arithmetisches Mittel der Einzelnoten errechnet. 

 
(2)  Die Noten des ersten und zweiten Fachsemesters zählen nicht für die Bachelorabschlussnote. 
 
(3) Die Gesamtnote für die Bachelorprüfung errechnet sich wie folgt: 
 
Studienbereiche/Modulprüfung Kennziffer der zugehörigen Module Gewichtung für die Gesamtnote 

Studienbereich 1: Pädagogik in Gemeinde und Gemeinwesen 1.3 3/40 

Studienbereich 2: Religiöses Verstehen und Analysieren 2.3 

2.5 

2.6 

2/40 

2/40 

2/40 

Studienbereich 3: Alltagsbezug und Lebensweltorientierung 3.2 

3.3 

2/40 

2/40 

Studienbereich 4: Schlüsselqualifikationen und Bezugswissen-
schaften 

4.3 

4.4 

4.5 

2/40 

2/40 

3/40 

Studienbereich 5: Professionelles Handeln in Feldern der Reli-
gion, Bildung und Soziales 

5.3 

5.4 

3/40 

3/40 

Abschlussarbeit: Bachelorthesis 

Kolloquium 

5.5.1 

5.5.2 

4/40 

2/40 

SSP 1 oder  

SSP 2 

5.6 / 5.7 / 5.8 

5.6 / 5.7 

8/40 (3+3+2) oder 

8/40 (4+4) 
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II. Bachelorstudiengang Soziale Arbeit 
 

 
§ 42 

Regelstudienzeit 
 

Die Regelstudienzeit beträgt im Vollzeitstudiengang sieben Semester, im Teilzeitstu-
diengang vierzehn Semester. Sie umfasst die theoretischen Studiensemester, ein in-
tegriertes Praktisches Studiensemester (§ 44) und die Prüfungen einschließlich der 
Abschlussarbeit (Bachelorthesis).  
 
 

§ 43 
Studienaufbau und Stundenumfang 

 
(1) Das Studium gliedert sich in sieben Semester (Teilzeit: vierzehn Semester). Es 
enthält ein praktisches Studiensemester und schließt mit der Bachelorprüfung ab. 
 
(2) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderli-
chen Lehrveranstaltungen beträgt 210 ECTS-Punkte (§ 13 Abs. 2). Näheres regelt die 
Tabelle zu § 48.  
 
 

§ 44 
Praktisches Studiensemester 

 
(1) Das Praktische Studiensemester ist ein ins Studium integrierter (§ 43 Abs. 1), von 
der Hochschule inhaltlich bestimmter und betreuter Ausbildungsabschnitt.   

(2) Die Studierenden absolvieren in einer Einrichtung der Berufspraxis, angeleitet von 
einer berufserfahrenen Fachkraft der Sozialen Arbeit, mindestens 100 Präsenztage 
oder 800 Präsenzstunden, im Umfang der jeweils in der Praxisstelle üblichen Vollar-
beitszeit. In persönlichen Härtefällen insbesondere aufgrund von Krankheiten oder fa-
miliären Betreuungsverpflichtungen kann eine Abweichung von der Vollarbeitszeit 
beim Praxisamt beantragt werden. Die Zahl der Präsenztage erhöht sich dann ent-
sprechend.   
Das Praktische Studiensemester kann aus diesen Gründen auch zu einem Umfang 
von bis zu 50% reduziert und in Teilzeitbeschäftigung absolviert werden. Dies hat die 
Splittung der Praktischen Studiensemesters zur Folge, was zu einer Verlängerung des 
Studiums führt. 
In krankheitsbedingten Einzelfällen kann die Anzahl der geforderten Präsenztage, 
durch Antragstellung, auf 95 Tage herabgesetzt werden. Die Entscheidung trifft die 
Leitung des Praxisamts.  

(3) Während des Praktischen Studiensemesters werden Studierende in der Regel von 
einer Professorin oder einem Professor betreut. Die Hochschule arbeitet in allen die 
berufspraktische Ausbildung der Studierenden betreffenden Fragen mit den Praxis-
stellen zusammen. Während des Praktischen Studiensemesters nehmen die Studie-
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renden an Supervision teil, im Umfang von einer Semesterwochenstunde. Die Super-
vision findet in der Regel in Gruppen statt. Nähere Informationen sind dem Praxisleit-
faden zu entnehmen.   

(4) Die Studierenden erstellen über den Kompetenzerwerb während des Praktischen 
Studiensemesters einen schriftlichen Bericht und lassen diesen von der Praxisstelle 
bestätigen. Die Praxisstelle erstellt einen Tätigkeitsnachweis mit persönlicher Beurtei-
lung, der Anfangs- und Enddatum des Praktikums, die Anzahl der abgeleisteten Prä-
senztage und Art und Inhalt der Tätigkeit ausweist sowie den Lernprozesses be-
schreibt. Auf Grundlage des Praxisberichts und des Tätigkeitsnachweises entscheidet 
der/die Begleitdozierende in Abstimmung mit dem Praxisamt, über die erfolgreiche Ab-
leistung des Praktischen Studiensemesters. Wird dies nicht als erfolgreich abgeleistet 
anerkannt, kann es einmal wiederholt werden. Zuständig für diese Entscheidung ist 
die Leitung des Praxisamts.   
 

(5) Die Studierenden suchen sich selbst einen Praktikumsplatz. Dabei werden sie vom 
Praxisamt unterstützt. Die Anerkennung der Praxisstellen obliegt der Leitung des Pra-
xisamts im Einvernehmen mit der Dekanin oder dem Dekan.  

(6) Das Praktische Studiensemester kann nur begonnen werden, wenn bis zur Anmel-
dung der Praxisstelle beim Praxisamt aus den vorangegangenen Studiensemestern 
mindestens 15 ECTS-Punkte erreicht wurden.  

(7) Die Hochschule unterhält ein Praxisamt. Diesem obliegt die organisatorische Ab-
wicklung der Praktischen Studiensemester, die Beratung der Studierenden, die Koor-
dination der Ausbildungsinhalte und die Pflege der Beziehungen zu den Praxisstellen.  

 
§ 45 

Studienziel  
 

 
(1) Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit ist ein grundständiger Studiengang, der 
zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt. 

 
(2) Studienzielen und Studienaufbau des Studiengangs liegt die „Definition of Social 
Work“ der International Federation of Social Workers (IFSW) aus dem Jahr 2014 zu-
grunde, zitiert in der deutschen Übersetzung des Fachbereichstags Soziale Arbeit 
(FBTS) und des Deutschen Berufsverbandes für Soziale Arbeit (DBSH) vom Juni 
2016:  

 
„Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Dis-
ziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen 
Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von 
Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemein-
same Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozia-
len Arbeit. Dabei stützt sie sich auf Theorien der Sozialen Arbeit, der Human- und 
Sozialwissenschaften und auf indigenes Wissen. Soziale Arbeit befähigt und ermu-
tigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens bewältigen und das 
Wohlergehen verbessern, dabei bindet sie Strukturen ein.“ 
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(3) Ziel des Studiengangs ist es, die Studierenden durch praxisorientierte Lehre auf 
wissenschaftlicher Grundlage für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit zu 
befähigen.  
Dabei umfasst Soziale Arbeit nicht nur personenbezogene, mikroökologische Dimen-
sionen, sondern berücksichtigt auch rechtliche, ökonomische und soziostrukturelle 
Rahmenbedingungen sowie sozial- und gesellschaftspolitische (makroökologische) 
Perspektiven.  

 
Das Studium vermittelt inter- und transdisziplinäre sowie interprofessionelle Kompe-
tenzen, die zur Analyse sozialer Probleme wie Armut, Diskriminierung, Sucht, Exklu-
sion und Delinquenz als auch zur Auseinandersetzung mit menschlichen Entwick-
lungspotenzialen durch Erziehung, Bildung und sozialstaatliche Interventionen befähi-
gen. Die Interaktion mit Menschen in unterschiedlichen Notlagen sowie die sozialpä-
dagogische Begleitung von Menschen in allen Lebensaltern erfordern neben wissen-
schaftlichem Wissen und handlungspraktischen Kompetenzen auch die Fähigkeit, 
Diversität in Lebensentwürfen und Lebenslagen wahrzunehmen, eigene Haltungen 
und Handlungen zu reflektieren sowie die Entwicklung einer professionellen Haltung, 
die eine Positionierung im sozialpolitischen Kontext ermöglicht. 

 
Der Studiengang vermittelt Studierenden, die Aneignung wissenschaftlicher Kennt-
nisse, Arbeitsformen, Fragestellungen und Methoden sowie das Kennenlernen der 
professionellen Praxis inklusive der Reflexion eigener Praxiserfahrungen. Er fördert 
die ethische Reflexion und religiöse Sprachfähigkeit. Die Studierenden werden dazu 
befähigt, den Zusammenhang von wissenschaftlichem Wissen und professioneller 
Praxis herzustellen und in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit reflexiv und ge-
sellschaftskritisch Problemlösungen zu entwickeln. 

 
Der generalistisch ausgerichtete Studiengang zielt auf die Qualifikation für unter-
schiedliche berufliche Tätigkeitsfelder und Arbeitsanforderungen im breiten Berufsfeld 
der Sozialen Arbeit. Das beinhaltet, fachlichen Zusammenhänge zu überblicken und 
fachübergreifend Probleme zu lösen sowie fachliche Methoden und Erkenntnisse selb-
ständig anzuwenden. Dabei wird durch die Kombination von wissenschaftlichen 
Grundlagen und Kompetenzen zur Praxisforschung sowie exemplarisch ausgewählten 
handlungsfeldbezogenen Vertiefungen gewährleistet, dass die Absolventinnen und 
Absolventen in allen Bereichen der Sozialen Arbeit tätig werden können. 

 
(4) Die Ziele des Studiengangs werden durch den Erwerb von berufsqualifizierenden 
Kompetenzen in vier Studienbereichen erreicht: 
 
1. Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit: Eine Identität als professionelle 

Fachkräfte in der Sozialen Arbeit entwickeln, 
2. Alltagsbezug und Lebensweltorientierung: Psychosoziale und sozialstrukturelle 

Perspektiven einnehmen und verschränken können, 
3. Gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit: die 

rechtlichen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen kennen und be-
werten, unter denen Soziale Arbeit stattfindet. 

4. Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit: Anhand von konkreten Handlungs-
feldern exemplarisch vertieft den gesamten Prozess professionellen Handelns 
nachvollziehen, reflektieren und gestalten können. 
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§ 46 
Bestandteile des Studienganges 

 
(1) Der Gesamtumfang, der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderli-
chen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt 210 ECTS-
Punkte, die in 116,3 Semesterwochenstunden (SWS) erbracht werden. 
 
(2) Der Studiengang kann als Vollzeitstudiengang oder als Teilzeitstudiengang belegt 
werden.  
 
(3) Das Studium ist in vier Studienbereiche (§ 45 Abs. 4) gegliedert, welchen folgende 
Module zugeordnet sind: 

 
1. Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit 

1.1 Einstieg in das Studium und wissenschaftliche Arbeiten (zweisemestrig) 
1.2 Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit Teil I 
1.3 Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit Teil II   
1.4 Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit Teil III 
1.5 Offenes Vertiefungsmodul  
1.6 Professionelle Identität  

 
2. Alltagsbezug und Lebensweltorientierung  

2.1 Lebensphasen  
2.2 Bezugswissenschaftliche Grundlagen: Psychologie und Pädagogik  
2.3 Diversität und Diskriminierung – Anerkennung und Teilhabe  
2.4 Diversity – Wissen und Handlungskompetenz 
2.5 Alltagsbewältigung in der Lebenswelt Teil I (psychosoziale Perspektive): 

Bewältigung und Lebensführung 
2.6 Alltagsbewältigung in der Lebenswelt Teil II (sozialstrukturelle Perspek-

tive): Familie und Sozialraum 
 
3. Gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit  

3.1 Sozialrecht I (zweisemestrig) 
3.2 Bezugswissenschaftliche Grundlagen: Soziologie, Politik und Ökonomie 
3.3 Sozialrecht Teil II (zweisemestrig) 
3.4 Gestaltung des Sozialen: Sozialpolitik, Sozialwirtschaft und Freie Wohl-

fahrtspflege  
3.5 Ethik, Anthropologie, Religion 

 
4. Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit 

4.1 Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit (zweisemestrig) 
4.2 Praktisches Studiensemester mit begleitender Konsultation und Supervi-

sion  
4.3 Forschungsmethoden (zweisemestrig) 
4.4 Handlungsfelder Sozialer Arbeit I 
4.5 Studienprojekt (zweisemestrig) 
4.6 Handlungsfelder Sozialer Arbeit II 
4.7 Medien, Kunst, Bewegung und Musik als pädagogische Zugänge zu 

Menschen (zweisemestrig) 
a. Bachelorthesis  



 

 

40 

 

 
(4) Den Modulen sind Lehrveranstaltungen zugeordnet; sie können sich aus Pflicht- 
und Wahlpflichtveranstaltungen zusammensetzen. Lehrveranstaltungsstunden kön-
nen auch ganz oder teilweise zu größeren Einheiten (Blockveranstaltungen) zusam-
mengefasst werden, insbesondere wenn dies der Einübung berufspraktischer Qualifi-
kationen dient. Der Arbeitsaufwand für die einzelnen Module („Workload“) setzt sich 
aus Präsenzzeiten, Zeiten des Selbststudiums und Zeiten der Prüfungsvorbereitung 
zusammen.  
 
(5) Die Module werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) bewertet; 
jedem Modul ist eine bestimmte Anzahl von Creditpoints (CP) zugeordnet. 
 
(6) Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Module und die 
zugehörigen Lehrveranstaltungen und die Studien- und Prüfungsleistungen ergeben 
sich aus der Tabelle zu § 48. Dabei werden für Lehrveranstaltungen (abgekürzt: LV) 
folgende Abkürzungen verwendet 

 
Pro = praxisbezogenes Projekt 
pS  = Praktisches Studiensemester 
S   = Seminar 
T  = Tutorat/Coaching 
Ü   = Übung  
ZI  = Zentraler Input: Vorlesung oder Lektüre 

 
(7) Die Art, in der Prüfungsleistungen (PL) erbracht werden, ist in § 8 festgelegt.  

 
Folgende Abkürzungen werden verwendet: 
H  =  Hausarbeit 
K           =  Klausur 
M   = Mündliche Prüfung 
R  = Referat 
kV  = kurstypisches Verfahren    

 

Für Prüfungsvorleistungen (PVL) werden folgende Abkürzungen verwendet: 
B   = Bericht 
K   = Klausur 
kV   = kurstypisches Verfahren 

P   = Protokoll bzw. Praktische Übung 

R   = Referat. 
 
Bei Modulen, die sich über mehrere Semester erstrecken, können Prüfungsleistun-
gen und Prüfungsvorleistungen aus mehreren Teilleistungen bestehen: 
 
TL = Teilleistung  

 
Bei Lehrveranstaltungen, für die weder Prüfungsleistung noch Prüfungsvorleistung 
vorgesehen sind (§ 8): 
 
SL = Studienleistung 
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§ 47 

Wahlmöglichkeiten bei Prüfungsleistungen 
 

Wahlmöglichkeiten bei Prüfungsleistungen bzw. Prüfungsvorleistungen sind in der Ta-
belle zu § 48 durch einen Schrägstrich gekennzeichnet. 
 

 
§ 48 

Studienaufbau und Prüfungen 
 

Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiengangs erforderlichen Module und 
Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich (WP) sowie die zugehörigen 
Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus folgender Tabelle: 



Studienbereiche, Module und Lehrveranstaltungen: 

Studienbereich 1: Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit 

Modul Lehrveranstaltungen 
Art 
LV 

SWS 
Semes-
ter  Voll-
zeit 

Semes-
ter Teil-
zeit 

Prä-
senz-
zeit 

Selbst-
studium 

Gesamt 
Work-
load 

Prüfungs-
art PL/PVL 

CP 

1/2-1.1 Einstieg in das Studium und wissen-
schaftliche Arbeiten 

1/2-1.1.1 Dozentische 
Mentorinnen/Mentoren 

Ü 0,5 

1 1 

52,5 97,5 150 kV (PVL)  5 

1/2-1.1.2 Einstieg in das 
wissenschaftliche Arbei-
ten 

Ü 1 

1/2-1.1.3 Tutoriat: Orien-
tierung an der Hoch-
schule 

T 0,5 

1/2-1.1.4 Dozentische 
Mentor/innen 

Ü 0,5 

2 2 1/2-1.1.5 Einstieg in das 
wissenschaftliche Arbei-
ten 

Ü 1 

1-1.2 Wissenschaft und Praxis Sozialer Arbeit I: 
Geschichte und Profession, Handlungsfelder 
und Organisationsformen 

1-1.2.1 ZI Geschichte und 
Profession 

V 1 

1 1 75 135 210 kV (PL) 7 

1-1.2.2 Übungsgruppe 
Geschichte und Profes-
sion 

Ü 2 

1-1.2.3 Übungsgruppe 
Organisationen und 
Handlungsfelder 

S 2 

2-1.3  Wissenschaft und Praxis Sozialer Arbeit 
II:  Theorien Sozialer Arbeit und Kasuistik, 
Handlungsfelder und Organisationsformen 

2-1.3.1 ZI Theorien der 
Sozialen Arbeit 

V 1 

2 2 105 165 270 
M (20Min) 

(PL) 
9 

2-1.3.2 Übungsgruppen 
Theorien 

S 2 

2-1.3.3 Handlungsfelder 
und Organisationen 

S 2 

2-1.3.4 Kasuistik S 2 
4-1.4.1 Theoretische Ver-
tiefung 

S 2 4 6 60 120 180 H (PL) 6 



 

 

43 

 

4-1.4 Wissenschaft und Praxis Sozialer Arbeit 
III: Theorievertiefung und reflexive Professiona-
lität  

4-1.4.2 Fallarbeit und 
Fallreflexion 

S 2 

7-1.5 Offenes Vertiefungsmodul 

7-1.5.1 Ringvorlesung: 
Aktuelle Diskurse und 
Entwicklungen 

V 1 
7 11 45 135 180 kV(PL) 6 

7-1.5.2 Seminar; Wahl-
vertiefung 

S 2 

7-1.6 Professionelle Identität 

7-1.6.1 ZI Berufs- und 
Verwaltungsrecht 

V 0,5 

7 11 75 165 240 
M (20 Min) 

(PL) 
8 

7-1.6.2 Disziplin und Pro-
fessionstheorie 

S 2 

7-1.6.3 Professionelle 
Handlungspraxis 

S 2 

7-1.6.4 Berufetag und Be-
rufseinstieg 

V/Ü 0,5 
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Studienbereich 2: Alltagsbezug und Lebensweltorientierung 

Modul Lehrveranstaltungen 
Art 
LV 

SWS 
Semes-
ter Voll-
zeit 

Semes-
ter Teil-
zeit 

Prä-
senz-
zeit 

Selbst-
studium 

Gesamt 
Work-
load 

PL CP 

1-2.1 Lebensphasen 

1-2.1.1 Entwicklung im 
Lebenslauf 

V/Ü 3 
1 1 75 165 240 K (120 Minuten) (PL) 8 

1-2.1.2 Altersbezogene 
Hilfen 

S 2 

1-2.2 Bezugswissenschaftliche Grundla-
gen: Psychologie und Pädagogik  

1-2.2.1 ZI Pädagogi-
sche und psychologi-
sche Grundlagen 

V 1 
1 3 45 105 150 kV (PL) 5 

1.2.2.2 Wahlpflichtver-
tiefung  

S 2 

2-2.3 Diversität und Diskriminierung – 
Anerkennung und Teilhabe 

2-2.3.1 Grundlagen 
Diversität und Diskrimi-
nierung  

V 1 
2 2 45 105 150 R (PL) 5 

2-2.3.2 exemplarische 
Vertiefung 

S 2 

5-2.4 Diversity: Wissen und Handlungs-
kompetenz 

5-2.4.1 Vertiefendes 
Wissen 

S 2 
5 7 60 120 180 kV (PL) 6 

5-2.4.2 Handlungskom-
petenz 

Ü 2 

5-2.5 Alltagsbewältigung in der Lebens-
welt I (psychosoziale Perspek-tive): Be-
wältigung und Lebensführung 

5-2.5.1 ZI   V 1 

5 9 75 135 210 R  (PL) 7 
5-2.5.2 Psychosoziale 
Problemlagen 

S 2 

5-2.5.3 Arbeitsformen 
(Übung) 

Ü 2 

6-2.6Alltagsbewältigung in der Lebens-
welt II (sozial¬strukturelle Per-spektive): 
Familie und Sozialraum 

6-2.6.1 ZI V 1 

6 10 75 135 210 kV (PL) 7 
6-2.6.2 Soziale Prob-
lemlagen 

S 2 

6-2.6.3 Arbeitsformen Ü 2 
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Studienbereich 3: Gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit 

Modul Lehrveranstaltungen 
Art 
LV 

SWS 
Semes-
ter Voll-
zeit 

Semes-
ter Teil-
zeit 

Prä-
senz-
zeit 

Selbst-
studium 

Gesamt 
Work-
load 

PL CP 

1/2-3.1 Sozialrecht I 
1/2-3.1.1 ZI Einführung in das Recht für die 
Soziale Arbeit 

V 0,5 
1 3 

75 165 240 K (120 Min) (PL) 8   1/2-3.1.2 Übung Ü 0,5 

  
1/2-3.1.3 ZI  V 2 

2 4 
1/2-3.1.4 Übung Ü 2 

2-3.2 Bezugswissenschaft-
liche Grundlagen: Soziolo-
gie, Politik und Ökonomie 

2-3.2.1 ZI V/Ü 2 

2 4 60 90 150 kV (PL) 5 2-3.2.2 Lektürekurs mit Tutorium (Wahl-
pflichtvertiefung) 

S/T 2 

4/5-3.3 Sozialrecht II 
4/5-3.3.1 ZI  V 1 

4 6 

52,5 97,5 150 K (90 Minuten) (PL) 5 
4/5-3.3.2 Übungsgruppen Ü 1 

  4/5-3.3.3 ZI V 0,5 5 
7 

  4/5-3.3.4 Übungsgruppen Ü 1   

4-3.4 Gestaltung des Sozia-
len: Sozialpolitik, Sozial-
wirtschaft und Freie Wohl-
fahrtspflege 

4-3.4.1 ZI  Soziales nachhaltig gestalten V 3 

4 6 90 150 240 kV (PL) 8 4-3.4.2 Vertiefungsseminare Politik S 2 

4-3.4.3  Vertiefungsseminare Diakonie S 1 

5-3.5 Ethik, Anthropologie, 
Religion  

5-3.5.1 Ethik S 2 

5 7 60 120 180 R (PL) 6 
5-3.5.2 Religion und ihre sozialen Kontexte S 2 
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Studienbereich 4: Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit 

Modul Lehrveranstaltungen 
Art 
LV 

SWS 
Semes-
ter Voll-
zeit 

Semes-
ter Teil-
zeit 

Prä-
senz-
zeit 

Selbst-
studium 

Gesamt 
Work-
load 

PL CP 

1/2-4.1 Handlungsmethoden der 
Sozialen Arbeit 

1/2-4.1.1 Gesprächsführung Ü 2 
1 3 

90 150 240 kV (PVL)  8 1/2-4.1.2 Arbeit mit Gruppen Ü 2 

1/2-4.1.3 Gemeinwesenarbeit S 2 2 4 

3-4.2 Praktisches Studiensemes-
ter 

3-4.2.1 Studientage   3 

3 5/13 860 40 900 kV (PVL) 30 3-4.2.2 Supervision   1 

3-4.2.3 Praxis (WP)     

4/5-4.3 Forschungsmethoden 

4-4.3.1 ZI V 1 
4 8 

60 120 180  kV (PL) 6 
4-4.3.2 Übung Ü 1 

4-4.3.3 ZI V 1 
5 9 

4-4.3.4 Übung Ü 1 

4-4.4 Handlungsfelder 1 
4-4.4.1 Handlungsfelder S 6 

4 8 105 195 300  kV (PL) 10 
4-4.4.2 Fallarbeit   1 

5/6-4.5 Studienprojekt 

5/6-4.5.1 Studienprojekt Teil 1 Pro 3 
5 9 

45 435 480 kV (PL) 16 
5/6-4.5.2 Projektmanagement Ü 1 

5/6-4.5.3 Studienprojekt Teil 2 Pro 3 6 10 

6-4.6 Handlungsfelder Teil 2  
6-4.6.1 Handlungsfelder S 6 

6 12 105 195 300  kV(PL) 10 
6-4.6.2 Fallarbeit S 1 

6/7-4.7  Medien, Kunst, Bewe-
gung und Musik als pädagogi-

sche Zugänge zu Menschen 

6/7-4.7.1 Medien, Kunst, Bewegung und 
Musik als pädagogische Zugänge zu Men-
schen 1 

S 2 6 12 

60 120 180 kV (PVL) 6 
6/7-4.7.2 Medien, Kunst, Bewegung und 
Musik als pädagogische Zugänge zu Men-
schen  2 

S 2 7 11 
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7-4.8 BA-Thesis 7-4.8.1 Forschungswerkstatt Ü 2 7 14 34,5 355,5 390 BA-Thesis 13 
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§ 49 

Berechnung der Noten der Module der Bachelorprüfung 
 

(1) Sofern in einem Modul mehrere benotete Leistungsnachweise zu erbringen sind und 
sofern keine abweichende Regelung vorgesehen ist, wird die Note für das Modul als 
arithmetisches Mittel der Einzelnoten errechnet. 

 
(2) In Studienbereich 4 wird im Hauptstudium das arithmetische Mittel aus den Modulen 
4.1 bis 4.9 gebildet; die Bachelorabschlussarbeit (Bachelorthesis) geht gesondert in die 
Gesamtnote ein. 
 
(3) Die Gesamtnote für die Bachelorprüfung errechnet sich wie folgt: 

 
Studienbereiche/Modulprüfung Kennziffer der zugehöri-

gen Module 
Gewichtung für die Ge-
samtnote 

Studienbereich 1: Wissenschaft und 
Praxis der Sozialen Arbeit 

4-1.4 
7-1.5 
7-1.6 
 

1/20 
1/20 
1/20 

Studienbereich 2: Alltagsbezug und 
Lebensweltorientierung 

5-2.4 
5-2.5 
6-2.6 
 

1/20 
1/20 
1/20 

Studienbereich 3: Gesellschaftliche 
und institutionelle Rahmenbedingun-
gen Sozialer Arbeit 
 

4/5-3.3  
4-3.4 
5-3.5 

1/20 
1/20 
1/20 

Studienbereich 4: Professionelles 
Handeln in der Sozialen Arbeit 

4/5-4.3 
4-4.4 
5/6-4.5 
6-4.6 
 

1/20 
2/20 
2/20 
2/20 
 

Abschlussarbeit: Bachelorthesis 
 

7-4.10 4/20 

 
 
 
  



 

 

49 

 

 
III. Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik 

 
§ 50 

Regelstudienzeit 
 

Die Regelstudienzeit bis zum Erwerb des akademischen Grades beträgt einschließlich 
aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen im Vollzeitstudiengang sieben Se-
mester. Im Teilzeitstudium beträgt die Regelstudienzeit 14 Semester. 
 
 

§ 51 
Studienaufbau und Stundenumfang 

 
(1) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen 
Leistungen beträgt 210 Credit-Points (§§ 13, 54). 
 
(2) Die Anzahl der pro Semester zu erwerbenden ECTS-Punkte beträgt bei einem Voll-
zeitstudium 27 bis 33 Punkte (Anlage 1 zu § 53 f.), bei einem Teilzeitstudium 12 bis 18 
Punkte (Anlage 2 zu § 53 f.). Insgesamt können in beiden Varianten des Studiengangs 
(§ 50) einschließlich Abschluss jeweils 210 ECTS-Punkte erworben werden. 
 
 

§ 52 
Praktika 

 
(1) Im Vollzeitstudium sind im zweiten, vierten und fünften Semester drei jeweils mehr-
wöchige und betreute Praktika vorgesehen (s. Anlage 3). Im Teilzeitstudium sind diese 
Praktika im vierten, sechsten, achten und elften Semester angesiedelt (ein größeres 
Praktikum wird geteilt). 
 
(2) Das jeweils zuletzt zu absolvierende Praktikum hat eine Dauer von drei Monaten und 
ist nach Möglichkeit im Ausland zu erbringen. Ersatzweise kann dies in einer Einrichtung 
in Deutschland erfolgen, wobei auch hier die Auseinandersetzung der Studierenden mit 
Praxisphänomenen von einer internationaler Perspektive geprägt sein muss. 
 
(3) Die mit den Praktika verbundenen Qualifikationsziele, der Umfang der Praktika, 
die Praktikumsbetreuung und die Modulprüfungsleistungen sind in den Beschreibungen 
zu den Modulen „Spiel und Kasuistik“, „Lernort Praxis“ sowie „Kindheitspädagogische 
Handlungsfelder – internationale Perspektive“ im Modulkatalog aufgeführt. Angaben zur 
Organisation und zur Auswahl bzw. Anerkennung von Praxisstellen sind in Handreichun-
gen genannt, die vom Praxisamt ausgegeben werden. 
(4) Voraussetzung für das dritte Praktikum ist die erfolgreiche Teilnahme am zweiten 
Praktikum. Von dieser Regelung kann in begründeten Fällen abgewichen werden. 
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§ 53 
Studienziel 

 
(1) Der Studiengang (im Vollzeit- und im Teilzeitstudium) vermittelt grundlegende Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in der fächerübergreifenden wissenschaftlichen 
und kindheitspädagogischen Beschäftigung mit Fragen der Betreuung, Erziehung und 
Bildung von jungen Kindern im Alter von null bis vierzehn Jahren. Kindheitspädagogische 
Professionalität bezieht sich dabei sowohl auf Aspekte des Wissens und Könnens im 
beruflichen Umfeld (fachliche und methodische Kompetenz) als auch auf Aspekte sozia-
ler Kompetenz, Reflexivität und auf berufliche bzw. Werte-Orientierungen (Lernkompe-
tenz und Selbstkompetenz). 
 
(2) Die Vermittlung und Erarbeitung der in Absatz 1 genannten Studienziele und Kompe-
tenzen erfolgt beim Studiengang (Vollzeit- und Teilzeitvariante) innerhalb entsprechender 
Module (Anlage 1 und 2) und insbesondere durch curricular integrierte Praktika (Anlage 
3). 
 
 

§ 54 
Bestandteile des Studienganges 

 
(1) Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen 
Lehrveranstaltungen beträgt 210 Credit-Points, die in 119 Semesterwochenstunden 
(SWS) erbracht werden. 

 
(2) Das Studium gliedert sich jeweils in sechs Studienbereiche: 

1. Erziehungs- und bezugswissenschaftliches Wissen und Können, 

2. Gestaltung von Bildungssituationen, 

3. Umgang mit Unterschiedlichkeit und Kindern in besonderen Ausgangslagen, 

4. Handeln im Lernort Praxis, 

5. Professionswissen und –können, 

6. Vernetzung und Arbeiten mit dem Umfeld. 

Diese Studienbereiche umfassen meist mehrere Module, deren Anordnung im Studien-
verlauf sich aus Anlage 1 (Vollzeitstudium) bzw. Anlage 2 (Teilzeitstudium) ergibt. 
 
(3)  Den Modulen sind Lehrveranstaltungen zugeordnet; sie können sich aus Pflicht- und 
Wahlpflichtveranstaltungen zusammensetzen. Lehrveranstaltungsstunden können auch 
ganz oder teilweise zu größeren Einheiten (Blockveranstaltungen) zusammengefasst 
werden, insbesondere wenn dies der Einübung berufspraktischer Qualifikationen dient. 
Der Arbeitsaufwand für die einzelnen Module („Workload“) setzt sich aus Präsenzzeiten 
(hieraus errechnen sich die Semesterwochenstunden, SWS), Zeiten des Selbststudiums 
und der Prüfungsvorbereitung zusammen.  
 
(4) Die Module werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) bewertet; 
jedem Modul ist eine bestimmte Anzahl von Credit-Points (CP) zugeordnet. 
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(5) Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Module und die zu-
gehörigen Lehrveranstaltungen und die Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich 
aus der Übersichtstabelle in Anlage 3.  
 
(6) Die Form, in der Prüfungsleistungen (PL) erbracht werden, ist in § 8 festgelegt.  
 
(7) Lehrveranstaltungsübergreifende Prüfungsleistungen sind mit dem Vermerk LüP ge-
kennzeichnet. 

§ 55 
Wahlmöglichkeiten bei Prüfungsleistungen 

 
Wahlmöglichkeiten bei Prüfungsleistungen sind in der Anlage zu den §§ 53 Abs. 2 und 
54 (Anlage 3) durch einen Schrägstrich gekennzeichnet. 
 
 

§ 56 
Studienaufbau und Prüfungen 

 
(1) Die für den erfolgreichen Abschluss des Studienganges erforderlichen Module und 
Lehrveranstaltungen sowie die zugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen ergeben 
sich aus Anlage 3 zu § 54. 
 
(2) Alle studienbegleitenden Modulprüfungen mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten 
Module sind zu benoten und für die Bildung der Gesamtnote relevant.  
 
(3) Bei den studienbegleitenden Modulprüfungen des Moduls  
 
„Fachpraktikum III“ 
 
erfolgt keine Benotung, sondern nur das Testat „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“. 
 
 

§ 57 
Berechnung der Gesamtnote 

 
(1) Die Gesamtnote für den Bachelor-Abschluss setzt sich zusammen: 
 
1. aus dem nach dem ECTS-Punkteanteil gewichteten Durchschnitt der Noten aller be-
noteten studienbegleitenden Modulprüfungen sowie 
2. der Note für die Bachelorthesis und  
3. der Note für die mündliche Abschlussprüfung. 
 
(2) An der Gesamtnote nach Absatz 1 hat Absatz 1 Nr. 1 einen Anteil von 80%, Nr. 2 
einen Anteil von 15% und Nr. 3 einen Anteil von 5%. 
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C. Schlussbestimmungen 

 
§ 58 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelungen 
 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 30. Januar 2025 in Kraft.  
 
(2)  Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- und Prüfungs-
ordnung (Absatz 1) in einem Studiengang nach § 1 im ersten Studiensemester befinden, 
legen die Prüfungsleistungen im jeweiligen Studiengang nach der neuen Studien- und 
Prüfungsordnung (Absatz 1) ab. 
 
(3)  Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- und Prüfungs-
ordnung (Absatz 1) in einem Studiengang nach § 1 in einem höheren als dem ersten 
Studiensemester befinden, legen die Prüfungsleistungen nach der jeweils bisher gelten-
den Studien- und Prüfungsordnung (Absatz 2) ab. Einzelne Module, die nach einer Än-
derung nicht mehr angeboten werden, können durch geeignete Module nach der aktuel-
len SPO ersetzt werden. 
 
(4)  Im Übrigen können Studierende, die ihr Studium nach § 1 unter Geltung einer älteren 
als der in Absatz 2 genannten Studien- und Prüfungsordnung begonnen, es aber unter-
brochen haben, auf Antrag die Prüfungsleistungen nach dieser bisherigen Studien- und 
Prüfungsordnung ablegen. Der Antrag kann erst nach Beratung der entsprechenden Stu-
dierenden durch die zuständige Dekanin bzw. den zuständigen Dekan beim Prüfungsamt 
(§ 4) gestellt werden. 
 
(5) Diese Satzung wird gemäß § 10 Abs. 2 EH-G nach Genehmigung durch das Kurato-
rium im Gesetzes- und Verordnungsblatt (GVBl.) der Landeskirche bekannt gemacht. 
 
Freiburg, 30.01.2025 

 
Die Rektorin 

 

 
 

Prof.in Dr.in Renate Kirchhoff 
  


